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VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN  
DER ADM-GRUPPE (STAND: 12. MAI 2025) 

 
 
 
TEIL 1 – ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
 
Diese Verkaufsbedingungen gelten für alle Verträge zwischen den in Ziffer 1.1 genannten Gesellschaften der Archer 
Daniels Midland Gruppe („ADM” oder Verkäufer“) mit einem Kunden („Käufer“) über den Verkauf und die Lie-
ferung von Waren („Waren“) und Dienstleistungen („Dienstleistungen“) von ADM.  
 
Abschnitt 1 – Allgemeines 
 
1.1 ADM Gesellschaft: ADM International Sàrl, 
Rolle, Schweiz; ADM Hamburg Aktiengesellschaft, 
Hamburg, Deutschland; Archer Daniels Midland Eu-
rope B.V., Amsterdam, Niederlande; Archer Daniels 
Midland Erith Ltd, Erith, England; Pura Foods Ltd, 
Erith, England, Archer Daniels Midland (UK) Ltd, 
Erith, England; ADM Trading (UK) Ltd, Erith, Eng-
land; ADM France SAS, Saint-Nolff, Frankreich; 
ADM Bazancourt SASU, Bazancourt, Frankreich; 
ADM Razgrad EAD, Razgrad, Bulgarien; ADM Besin 
Ve Tarim A.S, Adana, Türkei; ADM Morocco SASU, 
Casablanca, Marokko; Sojaprotein DOO Becej, Becej, 
Serbia, die Tochtergesellschaften der oben genannten 
Unternehmen und Unternehmen unter der direkten 
oder indirekten Kontrolle von Archer-Daniels-Mid-
land Company, die ihren Sitz in Europa, Afrika und im 
Mittleren Osten haben und in den folgenden ADM Ge-
schäftsfeldern: landwirtschaftliche Dienstleistungen, 
Verarbeitung von Ölsaaten und Süßungsmitteln & 
Stärke, Vormischungen und Komplettfutter, Zusatz-
stoffe und Zutaten, Zoo-Stimulanzien und Labord-
ienstleistungen, tätig sind, zum jeweiligen Anwen-
dungszeitpunkt dieser AGB.  
 
1.2 Ausschließliche Geltung. Wenn in der Ver-
kaufsbestätigung von ADM Bezug auf branchenübli-
che Standardbedingungen genommen wird, gelten 
diese Verkaufs- und Lieferbedingungen (die „Bedin-
gungen“) im Anschluss an die branchenüblichen Stan-
dardbedingungen. In allen anderen Fällen erkennt der 
Käufer an, dass für alle bestehenden und zukünftigen 
Verträge über Waren und/oder Dienstleistungen aus-
schließlich die Bedingungen gelten. Eigene Kaufbe-
dingungen des Käufers werden durch ADM ausdrück-
lich nicht anerkannt. Das gleiche gilt für Abschlussbe-
dingungen von Vermittlern.  
 
1.3 Vertragsinhalt. Der Vertragsinhalt ergibt 
sich aus der schriftlichen Verkaufsbestätigung von 

ADM zusammen mit diesen Bedingungen. Im Falle ei-
nes Widerspruchs zwischen diesen Bedingungen und 
irgendwelchen in der schriftlichen Verkaufsbestäti-
gung erwähnten Sonderbedingungen gelten Letztge-
nannte. Jegliche mündliche Nebenabsprachen bedür-
fen der schriftlichen Bestätigung durch ADM. Der Ab-
schluss zu den vor- und nachstehenden Bedingungen 
bleibt auch dann wirksam, wenn der Käufer die Ver-
kaufsbestätigung nicht gegengezeichnet zurücksendet. 
 
Abschnitt 2 – Auftrag und Lieferung 
 
2.1 Bestellung, Änderung der Bestellung. Eine 
Bestellung gilt erst dann als von ADM angenommen, 
wenn sie von ADM schriftlich bestätigt wurde oder, 
falls dies früher der Fall ist, wenn die Waren und/oder 
Dienstleistungen von ADM an den Käufer geliefert 
wurden. Jeder Wunsch des Käufers, eine Bestellung zu 
ändern oder zu stornieren, kann nur berücksichtigt 
werden, wenn dieser vor der Annahme der Bestellung 
durch ADM schriftlich eingeht. 
 
2.2. Umfang der Lieferpflicht. Die Lieferung erfolgt 
innerhalb der vereinbarten Lieferzeit nach Wahl von 
ADM. Umfasst die Lieferzeit mehrere Monate, so fin-
det die Lieferung – wenn nicht anders vereinbart - in 
monatlich ungefähr gleichen Raten statt. ADM ist zur 
Lieferung nur im Rahmen bestehender Kapazitäten 
und unter Berücksichtigung vorher erteilter Versand-
aufträge anderer Kunden verpflichtet. ADM ist zu 
Teillieferungen berechtigt. Laufen gleichzeitig meh-
rere Verträge mit gleichem Gegenstand und gleicher 
Lieferzeit, so bestimmt ADM die Reihenfolge ihrer 
Erfüllung nach billigem Ermessen. ADM ist berech-
tigt, jederzeit eine dem Fabrikat gleichwertige Ware 
zu liefern, aber stets unter der Voraussetzung, dass es 
sich dabei in jeder Hinsicht um Ware mit zumindest 
gleichem oder sogar besserem Qualitätsstandard han-
delt. Bei Lieferung „ex Produktion“ hat der Käufer die 
Lieferung entsprechend den Produktionserfordernis-
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sen des ADM-Lieferwerks abzunehmen. Die Liefe-
rung kann stets auch von anderen als den im Vertrag 
vorgesehenen Stellen erfolgen unter gegenseitiger 
Aufrechnung der etwaigen Frachtunterschiede.  
 
2.3 Lieferung an Dritte. Lieferung an Dritte, 
insbesondere Spediteure, erfolgt ausschließlich dann, 
wenn die Abforderung von ordnungsgemäß auf das 
ADM-Lieferwerk ausgestellten Freistellungsscheinen 
begleitet ist, Abforderung und Freistellungsschein 
mengenmäßig genau übereinstimmen und die Abfor-
derung die jeweilige Vertragsnummer und Laderefe-
renz enthält.  
 
2.4 Lieferzeit. Bei der Bestimmung der Liefer-
zeit ist (i) unter „sofort“ binnen drei (3) Arbeitstagen 
(bei Schiffsverladungen binnen fünf (5) Arbeitstagen) 
und (ii) unter „prompt“ binnen zehn (10) Arbeitstagen 
zu verstehen. Der Tag des Vertragsabschlusses wird 
hierbei nicht mitgerechnet. „Arbeitstage“ im Sinne 
dieser Bedingungen sind die Tage von Montag bis 
Freitag, sofern sie keine gesetzlichen oder ortsübli-
chen Feiertage am Verlade- oder Versandort sind.  
 
2.5 Andienung. ADM kann die Ware jederzeit 
nach Wahl zu einem beliebigen Zeitpunkt innerhalb 
der Lieferzeit andienen. Die Andienung muss mindes-
tens fünf (5) Arbeitstage vor dem vorgesehenen Ver-
ladetag erfolgen. 
 
2.6 Versandauftrag. Der Käufer muss mindes-
tens fünf (5) Arbeitstage vor dem gewünschten Liefer-
termin Versandauftrag erteilen. Erteilt der Käufer nach 
erfolgter Andienung nicht innerhalb von fünf (5) Ar-
beitstagen (bei sofortiger Lieferung nicht innerhalb 
von zwei (2) Arbeitstagen) Versandauftrag, so kann 
ADM nach fruchtlosem Ablauf einer Nachfrist gemäß 
Ziffer 2.7 (i) weiterhin Erfüllung nebst Schadenersatz 
wegen Verspätung verlangen, (ii) jederzeit von dem 
Kaufvertrag oder dessen noch unerfülltem Teil zu-
rücktreten und Schadenersatz verlangen oder (iii) 
Schadenersatz statt der Leistung oder stattdessen so-
fortige Zahlung gegen Aushändigung eines eigenen 
Lieferscheins oder eines vom Lagerhalter ausgestell-
ten Lieferscheins verlangen. Erteilt der Käufer nicht 
fristgerecht einen ausführbaren Versandauftrag, so la-
gert die für ihn bestimmte Ware auf seine Kosten und 
Gefahr bei ADM oder aufgrund Einlagerung durch 
ADM bei einem Dritten; darüber hinaus ist ADM be-
rechtigt, die Lieferung um ebenso viele Arbeitstage, 
wie der Käufer im Rückstand war, zuzüglich einer an-
gemessenen Dispositionszeit hinauszuschieben. Hat 
der Käufer bei Geschäften auf Abruf bis zum Ende der 

Lieferzeit keinen ausführbaren Versandauftrag erteilt, 
so stehen ADM ebenfalls die vorstehenden Rechte zu.  
 
2.7 Nachfrist. Die gemäß Ziffer 2.6 zu setzenden 
Nachfristen müssen betragen (i) bei Verkäufen per so-
fort mindestens zwei (2) Arbeitstage, (ii) bei Verkäu-
fen auf eine längere Frist als „sofort“ bis einschließlich 
„prompt“ mindestens drei (3) Arbeitstage, (iii) bei 
Verkäufen von Ölschrot auf eine längere Frist als 
„prompt“ mindestens drei (3) Arbeitstage und bei allen 
anderen Verkäufen auf eine längere Frist als 
„prompt“ mindestens fünf (5) Arbeitstage. 
 
2.8 Schadenfeststellung. Verlangt ADM gemäß 
Ziffer 2.6 Schadenersatz statt der Leistung, so kann 
ADM – wenn dies gemäß lokal geltendem Recht mög-
lich ist - die Schadenfeststellung u. a. durch Selbsthil-
feverkauf oder Preisfeststellung durch einen Dritten (z. 
B. Makler) bewirken. Selbsteintritt beim Selbsthil-
feverkauf ist zulässig. Im Fall der Preisfeststellung gilt 
als Stichtag für die Preisfeststellung der erste (1.) 
Werktag nach Ablauf der Nachfrist. 
 
2.9 Lieferungsverzögerungen. Sofern nichts 
anderes durch die Parteien bestimmt wurde, dienen die 
vereinbarten Liefertermine und -zeiten nur als An-
haltspunkte. ADM ist jedoch von der Einhaltung ver-
traglicher Liefertermine und Lieferzeiten entbunden, 
soweit und solange im Inland oder Ausland Umstände 
eintreten, durch die die Leistungserbringung erheblich 
erschwert wird („erhebliche Leistungserschwe-
rung“). Als erhebliche Leistungserschwerung gelten 
alle Schwierigkeiten unabhängig von ihrer Art, der 
Sphäre und dem Abschnitt in der Lieferkette, in dem 
sie auftreten, wie insbesondere Ereignisse höherer Ge-
walt und Naturereignisse (z. B. Hoch-Niedrigwasser, 
Eis, Verzögerung bzw. Vernichtung der Ernte etc.), 
Kriege, militärische Operationen und Feindseligkeiten, 
Einschränkungen oder Unterbrechungen der Energie-
versorgung, Aus- und Einfuhrbeschränkungen, Prob-
leme beim Bezug von Rohstoffen, Rohwaren, Inhalts-
stoffen oder Produkten jeglicher Art,  
Betriebsstörungen (z. B. Maschinenbruch, Brand etc.), 
alle Gegebenheiten, die die Lieferkette behindern, 
Streik und streikähnliche Maßnahmen, Ausnahmezu-
stände oder Verlade- und Transportschwierigkeiten.  
  
2.10 Folgen bei Lieferungsverzögerungen. Im 
Fall einer erheblichen Leistungserschwerung im Sinne 
der Ziffer 2.8 ist ADM berechtigt, (i) umgehend ent-
schädigungslos vom Kaufvertrag zurücktreten oder (ii) 
die vereinbarte Lieferzeit um die Dauer der Leistungs-
erschwerung und die dadurch notwendig gewordene 
Produktionsanpassungen um bis zu fünf (5) Monate 



 
 
 

Verkaufs- und Lieferbedingungen der ADM 12/05/2025 
 3 

hinauszuschieben (die „Verlängerungsfrist“). ADM 
ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, innerhalb der 
Verlängerungsfrist eine der vereinbarten Ware gleich-
wertige Ware zu liefern oder die ausfallenden Liefe-
rungen durch gleichwertige Ware aus dritten Quellen 
zu ersetzen. ADM wird den Käufer über die Dauer der 
Verlängerungsfrist unterrichten. ADM haftet gegen-
über dem Käufer nicht für Verluste oder Schäden, die 
dem Käufer direkt oder indirekt im Zusammenhang 
mit der Nichtlieferung oder Verzögerung der Liefe-
rung innerhalb der vertraglichen Liefertermine 
und/oder -fristen innerhalb der Nachfrist aufgrund der 
erheblichen Leistungserschwernisse entstehen. 
Im Falle einer Nichtlieferung nach Ablauf der Verlän-
gerungsfrist kann der Kaufvertrag auf Wunsch einer 
der beiden Parteien aufgehoben werden.  
 
Abschnitt 3 – Verladung und Verpackung 
 
3.1 Wahlrecht für ADM. Sofern der Käufer sei-
nerseits keine Bestimmung getroffen hat, wählt ADM 
Beförderungsweg und Beförderungsmittel für die Wa-
ren aus. ADM wird dabei die Interessen des Käufers 
angemessen berücksichtigen. ADM steht nicht dafür 
ein, dass in jedem Fall die billigste Verfrachtung er-
folgt.  
 
3.2 Eisenbahnsendungen. Bei Eisenbahnsen-
dungen ist ADM berechtigt, unter Anzeige an den 
Käufer die Verladung an dessen eigene Adresse vor-
zunehmen.  
 
3.3 Schiffssendungen. ADM ist nicht verant-
wortlich für die Nichtverladung mit zugesagtem Schiff, 
falls die Reederei andere Dispositionen für das Schiff 
getroffen hat.  
  
3.4 Verladezeit. Die Verladung der Ware erfolgt 
innerhalb der von ADM angegebenen Arbeitszeiten. 
Sämtliche Kosten, die durch Verzögerungen bei der 
Verladung entstehen, welche nicht durch ADM zu ver-
treten sind, wie insbesondere Liegegelder oder An-
fuhrkosten, gehen zu Lasten des Käufers. Ansonsten 
gelten die jeweils vereinbarten Lieferbedingungen. 
 
3.5  Abnahme durch den Käufer. Wird die 
Ware durch vom Käufer gestellte Fahrzeuge abge-
nommen, so ist das Verladen innerhalb der von ADM 
angegebenen Arbeitszeiten und entsprechend den Er-
fordernissen der Betriebsverhältnisse, ggf. auch in 
mehreren Schichten, durchzuführen. Ist eine den Be-
triebserfordernissen entsprechende Empfangnahme 
mit eigener Mannschaft des Käufers nicht möglich, so 
bemüht sich ADM, berufsmäßige Arbeitskräfte auf 

Kosten des Käufers zu stellen. Die Beladung von Was-
serfahrzeugen erfolgt nach Platzusancen. 
  
3.6 Abnahme durch Dritte. Wird die Ware im 
Auftrage des Käufers durch einen Dritten (insbeson-
dere Spediteur oder Frachtführer) abgenommen, so 
sind die an „Order“ ausgestellten und/oder in blanko 
girierten Konnossemente oder Ladescheine ADM auf 
Verlangen auszuhändigen. 
  
3.7 Gefahrtragung. Die Ware reist auf Gefahr 
des Käufers, wenn nicht anders durch die jeweiligen 
Lieferbedingungen vereinbart. Mit unbeanstandeter 
Abnahme der Ware durch den Käufer oder einen Drit-
ten endet jede Haftung von ADM wegen nichtsachge-
mäßer Verpackung oder Verladung. 
 
3.8 Geeignetes Transportmittel. Wenn nicht 
anders durch die jeweiligen Lieferbedingungen ver-
einbart, so ist der Käufer allein dafür verantwortlich, 
dass zur Übernahme der Waren ein dafür geeignetes 
Transportmittel gestellt wird. Das Transportmittel gilt 
nur dann als geeignet, wenn es bei der Beladung, wäh-
rend des gesamten Transports und bei der Entladung 
alle gesetzlichen Anforderungen oder sonstigen Vor-
schriften erfüllt. ADM ist berechtigt, ein ungeeignet 
erscheinendes Transportmittel zurückzuweisen und 
die Lieferung unter Verwendung von Transportmitteln 
eines Dritten auf Kosten des Käufers zu bewirken. 
 
Abschnitt 4 – Qualität, Gewicht, Probenentnahme 
 
4.1 Keine Zusicherung von Eigenschaften. 
ADM liefert Waren von handelsüblicher Beschaffen-
heit. Die Zusicherung einer Eigenschaft liegt nur vor, 
wenn ADM die Eigenschaft ausdrücklich und schrift-
lich garantiert hat. Weiterhin sei auf die entsprechen-
den Warenspezifikationen hingewiesen, sofern vor-
handen. 
 
4.2 Muster. Wird nach Muster gekauft, so gilt 
dasselbe nur als Typenmuster. Der Käufer kann keine 
Gewährleistung verlangen, wenn die gelieferte Ware 
nicht dem Muster entspricht. 
 
4.3 Zulässige Gewichtsschwankungen. Die 
vereinbarte Warenmenge kann von ADM um 5 % un-
ter- oder überschritten werden; hiervon sind 2 % zum 
Kaufvertragspreispreis und bis zu weitere 3 % zum 
Tagespreis am Tag der Lieferung zu verrechnen. 
ADM wird die Warenmenge für beide Parteien ver-
bindlich unter Anwendung der bei ADM dazu übli-
cherweise verwendeten Methoden feststellen. Der 
Käufer ist berechtigt, nach vorheriger Absprache mit 
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ADM mit einem qualifizierten Vertreter an der Proze-
dur zur Feststellung der Warenmenge teilzunehmen. 
 
4.4 Bestimmungen über Probenentnahmen. 
Eine Probenentnahme erfolgt nur am Versandort und 
auf ausdrücklichen Wunsch des Käufers sowie auf 
seine Kosten durch einen sachverständigen, vereidig-
ten Probennehmer. Der Käufer hat ADM den Wunsch 
nach Entnahme einer Probe rechtzeitig, spätestens bei 
Erteilung des Versandauftrages, mitzuteilen. 
 
4.5 Maßgeblichkeit der Probe. Ist eine Proben-
entnahme nach den Bestimmungen der Ziffer 4.4. er-
folgt, so ist diese für die Feststellung der Beschaffen-
heit der Ware maßgebend. In allen sonstigen Fällen ist 
die vom ADM-Lieferwerk vor der Lieferung gezogene 
Werksprobe maßgebend.  
 
4.6 EUDR. Soweit die Waren der Verordnung 
(EU) 2023/1115 über Entwaldung und Waldschädi-
gung und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 
995/2010 („EUDR“) unterliegen, wird ADM sich 
nach besten Kräften bemühen, sicherzustellen, dass 
die Waren den einschlägigen Bestimmungen der 
EUDR entsprechen. Gemäß den Anforderungen der 
EUDR in Bezug auf die von ADM an den Käufer ge-
lieferten Waren wird ADM dem Käufer mit jeder Wa-
renlieferung die Referenznummer des Due-Diligence-
Statements („DDS“) für die Waren zusammen mit der 
Erklärung von ADM über die Einhaltung der EUDR 
(„Selbsterklärung“) zur Verfügung stellen.   
 
Der Käufer ist verpflichtet, ADM unverzüglich 
schriftlich zu informieren, sobald er von einem unab-
hängigen privaten Auditor und/oder einer staatlichen 
Behörde und/oder vom Käufer selbst festgestellte Ri-
siken der Nichteinhaltung der EUDR durch die Waren 
erfährt, und ist verpflichtet, mit ADM umfassend zu-
sammenzuarbeiten, um die Risiken zu vermindern. 
 
Falls die Waren ein mehr als nur geringfügiges Risiko 
der Nichteinhaltung der EUDR darstellen, kann der 
Käufer vorbehaltlich Abschnitt 6, Teil 1 dieser Ver-
kaufs- und Lieferbedingungen von ADM Abhilfe ver-
langen. 
 
Abschnitt 5 – Mängelrüge 
 
5.1 Untersuchungs- und Unterrichtungs-
pflicht. Der Empfänger hat die Waren vor ihrer An-
nahme/Quittierung sofort sorgfältig zu untersuchen. 
Bei etwaigen Beanstandungen, , jedoch unter Aus-
schluss der Fälle, in denen der Käufer die von ADM 
erteilten Transport- und/oder Lagerungsanweisungen 

nicht beachtet hat, für die ADM nicht haftbar gemacht 
werden kann, ist ADM sofort schriftlich oder fern-
schriftlich und mit detaillierter Begründung zu unter-
richten. Die beanstandete Ware muss in den Versand-
behältnissen am Ort belassen werden, damit ADM die 
Berechtigung der Beanstandung nachprüfen kann.  
 
5.2 Ersatzlieferung. Bei berechtigter, form- und 
fristgerechter Beanstandung ist ADM zunächst be-
rechtigt, die mangelhafte Ware zurückzunehmen und 
durch vertragsgemäße Ware zu ersetzen, unter Aus-
schluss jeglicher anderer Schäden, Kosten und Gebüh-
ren. Schlägt die Ersatzlieferung durch ADM fehl, kön-
nen die Parteien eine Kaufpreisminderung vereinbaren. 
In jedem Fall ist ADM von jeglicher Haftung in Bezug 
auf Nichtlieferung, Falschlieferung, Verspätung, Ver-
lust oder Beschädigung befreit, es sei denn, die Klage 
wird innerhalb eines (1) Jahres nach Lieferung der 
Waren oder dem Datum, an dem die Waren hätten ge-
liefert werden sollen, erhoben. 
 
5.3 Verarbeitung und Weiterversand. Der 
Käufer hat vor Verarbeitungsbeginn rechtzeitig zu klä-
ren, ob die gelieferte Ware für die von ihm beabsich-
tigten Zwecke, insbesondere eine Weiterverarbeitung, 
geeignet ist. Mit Beginn der Be- oder Verarbeitung, 
Vermischung oder Verbindung der Ware mit anderen 
Sachen gilt die gelieferte Ware vom Käufer als ver-
tragsgemäß genehmigt. Gewährleistungsansprüche, 
insbesondere Schadenersatzansprüche, sind danach 
ausgeschlossen. Dies gilt entsprechend bei Weiterver-
sand der Ware vom ursprünglichen Bestimmungsort. 
 
Abschnitt 6 – Haftung 
 
6.1 Haftungsumfang. Im Falle einer jeglichen 
Pflichtverletzung - gleich ob vorvertraglich, vertrag-
lich oder außervertraglich - haftet ADM auf Schaden-
ersatz und Aufwendungsersatz – vorbehaltlich weite-
rer vertraglicher oder gesetzlicher Haftungsvorausset-
zungen – nur im Falle des Vorsatzes oder der groben 
Fahrlässigkeit. ADM haftet in keinem Fall für von 
Hilfspersonen verursachte Schädigungen.  
 
6.2 Haftungsbegrenzung: Außer im Fall von 
Vorsatz ist die Haftung von ADM ist der Höhe nach 
auf den bei Kaufvertragsschluss voraussehbaren, di-
rekten vertragstypischen Schaden bis maximal zur 
Höhe des mit ADM vereinbarten Kaufpreises be-
schränkt. Für Verzögerungsschäden haftet ADM nur 
in Höhe von bis zu 5 % des mit ADM vereinbarten 
Kaufpreises für die betroffene Lieferung. 
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6.3 Folgeschäden. Außer im Fall von Vorsatz ist 
die Haftung von ADM für indirekte Schäden und 
Mangelfolgeschäden, einschließlich aber nicht be-
schränkt aufentgangenen Gewinn, ausgeschlossen.  
 
6.3 Verjährung. Sämtliche Schadenersatzan-
sprüche gegen ADM, gleich aus welchem Rechts-
grund, verjähren spätestens in einem Jahr seit Abliefe-
rung der Ware und/oder der Diensltistungen an den 
Käufer, im Fall der deliktischen Haftung ab Kenntnis 
oder grob fahrlässiger Unkenntnis von den Anspruch 
begründenden Umständen und der Person des Ersatz-
pflichtigen. Etwaige kürzere gesetzliche Verjährungs-
fristen haben Vorrang.  
 
6.4 Verrechnung durch ADM. ADM ist be-
rechtigt, Forderungen des Käufers mit allen Forderun-
gen aufzurechnen, die ADM gegenüber dem Käufer 
oder eine Konzerngesellschaft des Käufers zustehen. 
 
Abschnitt 7 – Preise und Zahlungsregelungen 
 
7.1 Preiserhöhungen. ADM ist berechtigt, den 
Preis zu erhöhen, auch rückwirkend, um den zusätzli-
chen Gestehungskosten der Waren und/oder Dienst-
leistungen Rechnung zu tragen, wie z.B. (aber nicht 
beschränkt auf): a) Steuern, Abgaben, Zölle, Ver-
brauchssteuern, Gebühren, Tarife, Abgaben, Zölle 
oder Zollklassifizierungen oder deren Erhöhung, die 
den Waren und/oder Dienstleistungen auferlegt wer-
den; und/oder b) Erhöhung der bestehenden Frachts-
ätze im Zusammenhang mit jeglicher Art von Trans-
port; und/oder c) höhere Kosten für Rohstoffe, Roh-
waren oder Inhaltsstoffen sowie höhere Treibstof-
fund/oder Abgaben- und Energiekosten oder Versi-
cherungsprämien sowie Härtefallzulagen (z.B. bei 
Hochwasser/Niedrigwasser/Eis). Diese Klausel kann, 
soweit nach geltendem Recht erforderlich, durch zu-
sätzliche Bestimmungen in Handelsdokumenten, ins-
besondere in Preislisten, wirksam ergänzt werden. 
Diese Klausel gilt nicht für Kaufverträge, bei denen 
das geltende Recht dies untersagt.  
 
7.2 Frachtfrei. Soweit nicht ausdrücklich, z. B. 
in den jeweiligen Lieferbedingungen, etwas anderes 
vereinbart worden ist, hat der Käufer zusätzliche 
Frachtkosten sowie besondere, über die handelsübli-
che Verpackung hinausgehende Verpackungskosten, 
Nebengebühren, öffentliche Abgaben und Zölle zu tra-
gen.  
 
7.3 Steuern. Alle vereinbarten Preise verstehen 
sich unversteuert, d. h. zuzüglich der jeweils gültigen 

Energie- und Umsatzsteuer sowie sonstiger anfallen-
der Steuern und Abgaben.  
 
7.4 Kein Skonto. Bei Lieferung von Waren, die 
mit einer Steuer, Abgabe oder ähnlichem belastet sind, 
ist der jeweilige Steuer- oder Abgabebetrag netto, d. h. 
ohne Skontoabzug zu zahlen.  
 
7.5 Neue Verpflichtungen. Sollte nach Ab-
schluss des einzelnen Kaufvertrags durch hoheitliche 
oder behördliche Anordnung ADM eine weiterge-
hende oder neue, die Vertragsbedingungen berührende 
Verpflichtung irgendwelcher Art auferlegt werden, so 
werden die sich daraus ergebenden Konsequenzen und 
zusätzlichen Kosten Vertragsbestandteil und vom 
Käufer gegenüber ADM übernommen. 
 
7.6 Wechsel und Schecks. Wechsel und 
Schecks werden nur erfüllungshalber, Wechsel außer-
dem nur dann angenommen, wenn im Kaufvertrag 
Wechselzahlung vereinbart ist. Bei vereinbarter 
Wechselzahlung müssen die dem Käufer von ADM 
übersandten Wechsel spesenfrei innerhalb von sieben 
Tagen vom Datum der Zusendung an mit Akzept und 
Bankdomizil versehen wieder bei ADM eingegangen 
sein. Diskontspesen, Wechselspesen und Verzugszin-
sen sind stets sofort zahlbar. 
 
7.7 Fälligkeit. Zahlt der Käufer bei Fälligkeit 
nicht, so gerät er dadurch ohne Mahnung in Verzug, es 
sei denn er weist unverzüglich nach, dass er die ver-
spätete Zahlung nicht zu vertreten hat.  
 
7.8 Verzugszinsen. Der Käufer ist automatisch 
und ohne Mahnung zur Zahlung von Verzugszinsen 
verpflichtet, deren Höhe sich aus Artikel 73 des 
Schweizerischen Obligationenrechts ergibt, es sei 
denn, das anwendbare nationale Recht sieht einen ge-
setzlichen Verzugszinssatz und/oder eine Mahngebühr 
vor, die dann zur Anwendung kommen. Die Zinsen 
werden ab dem Tag nach dem Fälligkeitstag bis zur 
vollständigen Zahlung berechnet. ADM kann einen 
weiteren Schaden geltend machen. ADM ist auch be-
rechtigt, Schadensersatz zu verlangen. 
 
7.9 Verrechnung, Zurückbehaltungsrecht. 
Die Zurückhaltung von Zahlungen oder die Verrech-
nung mit Gegenansprüchen des Kunden sind nur zu-
lässig, soweit diese Gegenansprüche unbestritten oder 
rechtskräftig festgestellt sind.  
 
7.10 Keine Inkassoberechtigung. Vertreter oder 
Angestellte von ADM sind ohne besondere schriftli-
che Vollmacht nicht inkassoberechtigt.  
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Abschnitt 8 – Zoll, Außenwirtschaft und Ver-
brauchsteuern 
 
8.1 Verbrauchsteuer. Bei Waren, die ver-
brauchsteuerpflichtig sind (insbesondere wenn diese 
dazu bestimmt sind, als Kraft- oder Heizstoff verwen-
det zu werden) gilt folgendes: Der Käufer wird ADM, 
sofern ADM dem Käufer einen Vordruck (Kundenab-
ruf) zur Verfügung gestellt hat, auf diesem von ADM 
zur Verfügung gestellten Vordruck, ansonsten ander-
weitig schriftlich, per Telefax oder elektronisch recht-
zeitig vor jeder Warenlieferung über die bestim-
mungsgemäße Verwendung der zu liefernden Waren 
informieren. Der Käufer wird ADM darüber hinaus 
sämtliche Informationen und Unterlagen zur Verfü-
gung stellen, die für ADM erforderlich sind, um die 
gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen zur 
Verbrauchsteuer einzuhalten. Der Käufer ist verpflich-
tet, bei Lieferung verbrauchsteuerpflichtiger Waren 
die einschlägigen gesetzlichen und behördlichen Best-
immungen zur Verbrauchsteuer einzuhalten. Im Falle 
von Warenlieferungen unter Steueraussetzung ist der 
Käufer insbesondere verpflichtet, die Ware unverzüg-
lich nach Lieferung in sein Steuerlager aufzunehmen. 
Soweit ADM wegen Verletzung einer gemäß dieser 
Ziffer 8.1 vereinbarten Pflicht durch den Käufer Ver-
brauchsteuern oder sonstige Zahlungen zu entrichten 
hat, wird der Käufer ADM von diesen Verpflichtun-
gen auf erstes Anfordern freistellen. 
 
8.2 Zoll und Ausfuhrvorschriften. Soweit 
ADM im Rahmen dieses Kaufvertrages Waren für den 
Käufer in das Zollgebiet der Europäischen Gemein-
schaft einführt, ist der Käufer verpflichtet, die ein-
schlägigen gesetzlichen und behördlichen Zollbestim-
mungen einzuhalten. Der Käufer wird ADM zudem 
sämtliche Informationen und Unterlagen zur Verfü-
gung stellen, die für ADM erforderlich sind, um ihrer-
seits die gesetzlichen und behördlichen Zollbestim-
mungen einzuhalten. Sofern der Käufer die zu liefern-
den Waren als Heizstoff zu technischen oder industri-
ellen Zwecken verwenden und eine zollrechtliche Be-
günstigung beanspruchen will, hat der Käufer ADM, 
unbeschadet seiner sonstigen Verpflichtungen gemäß 
dieser Ziffer 8.2, rechtzeitig schriftlich darüber zu in-
formieren. Für diesen Fall erklärt der Käufer bereits 
hiermit, Inhaber der erforderlichen zollrechtlichen Be-
willigung zur Überführung der gelieferten Ware in den 
freien Verkehr zur besonderen Verwendung zu sein. 
Der Käufer ist zudem verpflichtet, soweit er selbst 
oder ein von ihm beauftragter Dritter die Ware aus 
dem Zollgebiet der Europäischen Gemeinschaft aus-

führt, die einschlägigen Ausfuhrvorschriften, insbe-
sondere der Europäischen Gemeinschaft bzw. der ein-
zelnen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union so-
wie der USA einzuhalten. Soweit ADM wegen Verlet-
zung einer gemäß dieser Ziffer 8.2 vereinbarten 
Pflicht durch den Käufer Zölle oder sonstige Zahlun-
gen zu entrichten hat, wird der Käufer ADM von die-
sen Verpflichtungen auf erstes Anfordern freistellen.  
 
8.3 Embargos. Die Vertragserfüllung seitens 
ADM steht unter dem Vorbehalt, dass ihr keine natio-
nalen oder internationalen Vorschriften des Außen-
wirtschaftsrechts sowie keine Embargos und/oder 
sonstige Sanktionen entgegenstehen. 
 
Abschnitt 9 – Rechte ADM 
 
9.1 Ausführungsverweigerung. ADM ist be-
rechtigt, die Leistung im Rahmen des Kaufvertrags zu 
verweigern oder stornieren, wenn  
 
(i)  sich der Käufer mit der Abnahme einer Lie-

ferung oder mit der Zahlung aus diesem oder 
einem anderen mit einer ADM-Gesellschaft 
geschlossenen Kaufvertrag im Rückstand be-
findet, 

 
(ii)  Zweifel an der Zahlungsfähigkeit bzw. -be-

reitschaft des Käufers auftreten, 
 
(iii)  das Unternehmen des Käufers liquidiert oder 

auf einen Wettbewerber von ADM übertra-
gen wird oder 

 
(iv) die Warenkreditvesicherung von ADM den 

Kredit für die Warenlieferung nicht abdeckt. 
 
ADM ist in diesen Fällen zudem berechtigt, von dem 
Käufer unter Setzung einer Frist gemäß Ziffer 2.6 Vo-
rauszahlung oder die Stellung einer mit ADM abge-
stimmten Bankgarantie zu verlangen. Nach fruchtlo-
sem Ablauf der Frist ist ADM berechtigt, ohne jegli-
che Ersatzpflicht von dem Kaufvertrag oder dessen 
noch unerfülltem Teil zurückzutreten. Im Fall (i) die-
ser Bestimmung werden die gesamten Forderungen al-
ler ADM-Gesellschaften gegen den Käufer sofort fäl-
lig, auch wenn hierfür Wechsel oder Schecks gegeben 
oder wenn sie gestundet waren. 
 
9.2 Vorkasse. ADM ist jederzeit berechtigt, ge-
gen Andienung verladebereiter Ware Vorkasse zu ver-
langen. 
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9.3 Abtretung. Die vertragsschließende ADM-
Gesellschaft ist berechtigt, auch ohne Zustimmung des 
Käufers und Bekanntgabe an ihn, a) alle vertraglichen 
Rechte und Verpflichtungen an eine andere Gesell-
schaft der ADM-Gruppe, inklusive der in Ziffer 1.1. 
aufgeführten ADM-Gesellschaften, abzutreten, und b) 
alle vertraglichen Zahlungsansprüche an eine andere 
Gesellschaft der ADM-Gruppe, inklusive der in Ziffer 
1.1. aufgeführten ADM-Gesellschaften, oder an Dritte 
abzutreten. 
 
Abschnitt 10 – Eigentumsvorbehalt 
 
10.1 Eigentumsvorbehalt. Alle gelieferten Wa-
ren („Vorbehaltswaren“) bleiben das Eigentum von 
ADM bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen, 
gleich aus welchem Rechtsgrund, einschließlich der 
künftig entstehenden oder bedingten Forderung, aus 
gleichzeitig oder später abgeschlossen Kaufverträgen. 
  
10.2 Eigentum an Weiterverarbeitungen. Bei 
Be- und Verarbeitung der Vorbehaltswaren bleibt der 
Eigentumsvorbehalt gemäß Ziffer 10.1 bestehen. Bei 
Verarbeitung, Verbindung und Vermischung der Vor-
behaltswaren mit anderen Waren durch den Käufer 
steht ADM das Miteigentum an der neuen Sache zu im 
Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware 
zum Rechnungswert der anderen verwendeten Waren. 
Erlischt das Eigentum von ADM durch Verbindung 
oder Vermischung, so überträgt der Käufer bereits 
jetzt die ihm zustehenden Eigentumsrechte an dem 
neuen Bestand oder der Sache im Umfang des Rech-
nungswertes der Vorbehaltsware und verwahrt sie un-
entgeltlich für ADM. Die Waren, die hiernach unter 
dem Miteigentumsrecht von ADM stehen, gelten als 
Vorbehaltswaren im Sinne der Ziffer 10.1. 
 
10.3 Weiterveräußerung durch den Käufer. 
Der Käufer ist nur im Rahmen eines ordnungsgemä-
ßen Geschäftsbetriebes und solange er nicht im Ver-
zug ist berechtigt, die Vorbehaltsware weiter zu ver-
äußern, zu verarbeiten oder mit anderen Sachen zu 
verbinden oder auf sonstige Art einzubauen. Verpfän-
dungen und Sicherungsübereignungen sind unzulässig. 
Stundet der Käufer seinem Abnehmer den Kaufpreis, 
so hat er sich gegenüber diesem das Eigentum an der 
Vorbehaltsware zu den gleichen Bedingungen vorzu-
behalten, unter denen ADM sich das Eigentum bei 
Lieferung der Vorbehaltswaren vorbehalten hat; je-
doch ist der Käufer nicht verpflichtet, sich auch das 
Eigentum hinsichtlich der gegenüber seinem Abneh-
mer erst künftig entstehenden Forderungen vorzube-
halten.  
 

10.4 Forderungsabtretung und -einziehung. 
Für den Fall der Weiterveräußerung der Vorbehalts-
waren tritt der Käufer bereits jetzt sicherungshalber 
die hieraus entstehende Forderung gegen den Erwer-
ber – bei Miteigentum von ADM an der Vorbehalts-
ware anteilig entsprechend dem Miteigentumsanteil – 
an ADM ab. Gleiches gilt für sonstige Forderungen, 
die an die Stelle der Vorbehaltsware treten oder sonst 
hinsichtlich der Vorbehaltsware entstehen, wie z. B. 
Versicherungsansprüche oder Ansprüche aus uner-
laubter Handlung bei Verlust oder Zerstörung. ADM 
ermächtigt den Käufer widerruflich, die an ADM ab-
getretenen Forderungen in eigenem Namen für Rech-
nung von ADM einzuziehen. ADM darf diese Ein-
zugsermächtigung nur im Verwertungsfall widerrufen. 
 
10.5 Hinweispflicht. Greifen Dritte auf die Vor-
behaltswaren zu, insbesondere durch Pfändung, wird 
der Käufer sie unverzüglich auf das Eigentum von 
ADM hinweisen und ADM hierüber informieren, um 
ADM die Durchsetzung seiner Eigentumsrechte zu er-
möglichen. Sofern der Dritte nicht in der Lage ist, 
ADM die in diesem Zusammenhang entstehenden ge-
richtlichen oder außergerichtlichen Kosten zu erstatten, 
haftet hierfür der Käufer.  
 
10.6 Verwertungsfall. Tritt ADM bei vertrags-
widrigem Verhalten des Käufers – insbesondere Zah-
lungsverzug – vom Kaufvertrag zurück, ist ADM be-
rechtigt, die Herausgabe der Vorbehaltswaren zu ver-
langen.  
 
10.7 Freigabe. ADM wird die Vorbehaltsware so-
wie die an ihre Stelle tretenden Sachen oder Forderun-
gen auf Verlangen nach Wahl freigeben, soweit ihr 
Wert die Höhe der gesicherten Forderungen um mehr 
als 50% übersteigt. 
 
Abschnitt 11 – Schlussbestimmungen 
 
11.1 Erfüllungsort. Erfüllungsort für die Liefe-
rung und Zahlung ist der Sitz der Vertragschließenden 
ADM Gesellschaft.  
 
11.2 Geistiges Eigentum. Alle Rechte am geistigen 
Eigentum, die sich aus den Waren ergeben oder mit 
ihnen verbunden sind, gehören ausschließlich ADM. 
Der Verkauf der Waren impliziert weder stillschwei-
gend noch ausdrücklich die Lizenzierung des geistigen 
Eigentums in Bezug auf die Zusammensetzung 
und/oder Anwendungen der Waren. 
 
11.3 Sanktionen und Antiboykott-Bestimmungen. 
Jede Partei versichert und gewährleistet der jeweils 
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anderen nach ihrem besten Wissen, dass weder sie 
noch eine natürliche oder juristische Person, der sie 
angehört oder die sie kontrolliert bzw. die ihr ange-
hört oder die sie kontrolliert, ein vorgesehenes Ziel 
von Handels- und/oder Wirtschafts- und/oder Finanz-
sanktion(en) ist (dies beinhaltet ohne Einschränkung 
alle relevanten Gesetze, Bestimmungen, Verfügun-
gen, Verordnungen, Beschlüsse, Erlasse, einschrän-
kenden Maßnahmen oder sonstige geltende Vor-
schriften), die durch die USA, die EU (oder ihre je-
weiligen Mitgliedsstaaten), die UNO, die Schweiz 
oder das Herkunftsland der Waren verabschiedet 
wurden (zusammenfassend als „Sanktionen“ be-
zeichnet). Jede Partei stimmt zu und verpflichtet sich 
gegenüber der jeweils anderen, dass sie und ihre 
Agenten, Auftragnehmer und Vertreter die Vorschrif-
ten sämtlicher geltenden Sanktionen zur Erfüllung 
dieses Kaufvertrages in vollem Umfang einhalten.  
 
Der Verkäufer stimmt zu und verpflichtet sich gegen-
über dem Käufer, dass die Waren nicht direkt oder in-
direkt aus einem Land, von einer natürlichen oder ju-
ristischen Person oder Einrichtung stammen, zur Ver-
fügung gestellt bzw. zum Zwecke einer geschäftli-
chen Tätigkeit verwendet werden oder auf einem 
Schiff oder von einem Spediteur befördert werden, 
die direkt oder indirekt von einem Land, einer natür-
lichen oder juristischen Person oder Einrichtung be-
sessen, gekennzeichnet, gechartert, geführt oder kon-
trolliert werden, wenn dies zur Folge hätte, dass der 
Käufer oder eine der US-Gerichtsbarkeit unterste-
hende Person gegen geltende Sanktionen und/oder 
Ausfuhr- oder Wiederausfuhrkontrollen verstoßen. 
Auf Verlangen des Käufers stellt der Verkäufer dem 
Käufer die entsprechende Dokumentation zum Zwe-
cke der Verifizierung der Herkunft der Waren zur 
Verfügung. Der Käufer ist berechtigt, ein gesperrtes 
Ursprungsland, ein Schiff, eine Transitroute, eine na-
türliche oder eine juristische Person abzuweisen, so-
fern dies bei Erfüllung des Vertrages gegen geltende 
Sanktionen verstoßen würde bzw. es zur Folge hätte, 
dass der Käufer oder seine Agenten, Auftragnehmer 
oder Vertreter oder eine der US-Gerichtsbarkeit un-
terstehende Person gegen geltende Sanktionen ver-
stoßen bzw. ihnen gemäß geltender Sanktionen Stra-
fen drohen würden. 
 
Der Käufer stimmt zu und verpflichtet sich gegenüber 
dem Verkäufer, dass die Waren nicht: 
(i) weiterverkauft werden an, 
(ii) entsorgt werden durch oder 

(iii) transportiert werden auf einem Schiff oder durch 
einen Spediteur, die direkt oder indirekt besessen, ge-
kennzeichnet, gechartert, geführt oder kontrolliert 
werden durch 
 
ein Land, eine natürliche oder juristische Person bzw. 
zum Zwecke einer geschäftlichen Tätigkeit, wenn 
dies zur Folge hätte, dass der Verkäufer oder eine der 
US-Gerichtsbarkeit unterstehende Person gegen gel-
tende Sanktionen und/oder Ausfuhr- oder Wiederaus-
fuhrkontrollen verstoßen. Auf Verlangen des Verkäu-
fers stellt der Käufer dem Verkäufer die entspre-
chende Dokumentation zum Zwecke der Verifizie-
rung des endgültigen Bestimmungsortes der Waren 
zur Verfügung. Der Verkäufer ist berechtigt, einen 
gesperrten Bestimmungsort, ein Schiff, eine Transit-
route, eine natürliche oder juristische Person abzu-
weisen, welche bei der Erfüllung dieses Vertrages ge-
gen geltende Sanktionen verstoßen würden bzw. wel-
che zur Folge hätten, dass der Verkäufer oder seine 
Agenten, Auftragnehmer oder Vertreter oder eine der 
US-Gerichtsbarkeit unterstehende Person gegen gel-
tende Sanktionen verstoßen bzw. denen gemäß gel-
tender Sanktionen Strafen drohen würden.  
 
Der Käufer versichert und gewährleistet ferner, dass 
er keine Zahlung für die Waren durch oder über ein 
Land, eine Bank oder sonstige Organisation, Gesell-
schaft oder Einrichtung vornehmen wird, wenn dies 
zur Folge hätte, dass der Verkäufer oder eine der US-
Gerichtsbarkeit unterstehende Person direkt oder in-
direkt gegen geltende Sanktionen verstoßen bzw. de-
nen gemäß geltender Sanktionen Strafen drohen wür-
den. Sollte die Zahlung für die Waren für einen Zeit-
raum von mehr als drei Geschäftstagen aufgrund von 
Sanktionen oder deren angeblicher Anwendbarkeit 
behindert, blockiert, verzögert oder verhindert wer-
den, sollte der Käufer alles in seiner Macht stehende 
versuchen, um die Zahlung mit alternativen legalen 
Mitteln auszuführen, mit denen er nicht direkt oder 
indirekt gegen Sanktionen verstößt, (soweit diese gel-
ten oder durch Banken, Regierungen oder sonstige 
gesetzlich konstituierte Behörden angewendet oder 
umgesetzt werden), es sei denn, solche Zahlungs-
probleme sind das Ergebnis von Verstößen des Ver-
käufers gegen die Sanktionen.  

 
Die Parteien lassen sich nicht auf Bedingungen oder 
Anfragen, einschließlich Nachfragen nach Dokumen-
ten, ein, stimmen diesen zu oder kommen ihnen nach, 
wenn diese gegen die Antiboykott-Gesetze oder -Best-
immungen der USA verstoßen oder gemäß den Anti-
boykott-Gesetzen oder -Bestimmungen der USA an-
derweitig verboten oder unter Strafe gestellt sind. 
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Unbeschadet des Vorstehenden erklären sich die Par-
teien bereit zur Zusammenarbeit bei ihren gegenseiti-
gen angemessenen Bitten um Informationen und/oder 
Belegmaterial zur Unterstützung und/oder Verifizie-
rung der Einhaltung dieser Bestimmungen. 
 
11.4 Antikorruptionsbestimmungen. Jede Partei 
stimmt zu und verpflichtet sich gegenüber der jeweils 
anderen, dass sie im Rahmen dieses Vertrages sämtli-
che geltenden Gesetze, Bestimmungen, Verfügungen, 
Verordnungen, Beschlüsse, Erlasse, einschränkenden 
Maßnahmen oder sonstigen wirksamen Vorschriften 
der USA, der EU (oder ihrer jeweiligen Mitgliedsstaa-
ten), der UNO, der Schweiz oder des Herkunftslands 
der Waren in Bezug auf Korruptions- und Geldwä-
schebekämpfung („geltende Gesetze“) in vollem Um-
fang einhält. Insbesondere versichert, gewährleistet 
und verpflichtet sich jede Partei jeweils gegenüber der 
anderen, dass sie weder direkt oder indirekt  
 
a. an die nachstehend aufgeführten Personen 
oder Entitäten die Zahlung von Geldmitteln oder sons-
tigen Dingen von materiellem Wert oder das Verschaf-
fen eines finanziellen Vorteils vornimmt, anbietet, 
vermittelt oder zu zahlen oder zu bewilligen verspricht: 
i. an Staatsbeamte bzw. Beamte oder Ange-
stellte bei einer Regierung oder einem Ministerium, 
Behörde oder einem Organ einer Regierung, 
ii. an Verantwortliche oder Angestellte einer öf-
fentlichen internationalen Organisation, 
iii. an in amtlicher Funktion tätige Personen im 
Namen oder Auftrag einer Regierung bzw. Abteilung, 
Behörde oder eines Organs einer solchen Regierung 
oder einer öffentlichen internationalen Organisation, 
iv. an politische Parteien oder deren Amtsträger 
oder an Kandidaten für ein politisches Amt,  
v. an sonstige (Einzel-)Personen oder Einrich-
tungen auf Vorschlag, Wunsch oder Anweisung oder 
zu Gunsten von einer der vorstehend beschriebenen 
natürlichen und juristischen Personen, oder 
 
b. sich an anderen Handlungen oder Transakti-
onen beteiligt: 
 
in jedem Fall, sofern dies unter Verstoß gegen gel-
tende Gesetze oder im Widerspruch zu diesen ge-
schieht, insbesondere gegen das Antikorruptionsge-
setz der USA (Foreign Corrupt Practices Act) sowie 
gegen geltende Gesetze des jeweiligen Landes zur 
Umsetzung (insgesamt oder teilweise) des OECD-
Übereinkommens über die Bekämpfung der Beste-
chung von ausländischen Beamten bei internationalen 
Geschäftstransaktionen. 

 
11.5 Personenbezogene Daten. Soweit der Käufer 
personenbezogene Daten von ADM verarbeitet, ist der 
Käufer verpflichtet, (i) alle anwendbaren Datenschutz-
gesetze einzuhalten, (ii) personenbezogene Daten von 
ADM nur zu dem Zweck zu verarbeiten oder offenzu-
legen, der für die Erbringung oder Unterstützung der 
Dienstleistungen erforderlich ist, oder der nach gelten-
dem Recht vorgeschrieben ist, (iii) angemessene tech-
nische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz 
der Sicherheit, Integrität und Vertraulichkeit der per-
sonenbezogenen Daten von ADM zu ergreifen. Der 
Käufer wird diese Verpflichtungen auch den Mitarbei-
tern und beauftragten Dritten auferlegen. ADM haftet 
in diesem Zusammenhang nicht für die Nichteinhal-
tung der einschlägigen Datenschutzbestimmungen 
und/oder -anforderungen durch den Käufer.  
 
Der Käufer stellt sicher, dass die von den Verarbei-
tungstätigkeiten von ADM betroffenen Personen in 
angemessener Weise informiert werden, so dass die 
für ADM geltenden Informationspflichten erfüllt wer-
den; gegebenenfalls ist damit Artikel 14(5)(a) der 
DSGVO gemeint.  
 
Wenn und soweit ADM vom Käufer zur Verfügung 
gestellte personenbezogene Daten verarbeitet, auch als 
Auftragsverarbeiter gemäß Artikel 4 (7) der DSGVO, 
stellt der Käufer sicher, dass diese personenbezogenen 
Daten in Übereinstimmung mit allen relevanten Da-
tenschutzbestimmungen und -anforderungen erhoben 
und an ADM weitergegeben wurden und kein Grund 
zu der Annahme besteht, dass die Verarbeitung durch 
ADM in vorhersehbarem Umfang und zu vorherseh-
baren Zwecken verboten oder ungültig ist. 
 
Ist der Käufer nach diesen Bedingungen verpflichtet, 
personenbezogene Daten im Auftrag von ADM zu er-
heben, zu verarbeiten oder zu speichern, schließen die 
Parteien eine Vereinbarung über die Datenverarbei-
tung ab. 
 
11.6 Anwendbares Recht. Wenn nichts Abwei-
chendes vereinbart, untersteht der Kaufvertrag 
schweizerischem materiellem Recht, unter Ausschuss 
von Kollisionsregeln. Die Anwendung des UN-Kauf-
rechts ist ausgeschlossen.  
 
11.7 Gerichtsstand. Sämtliche Streitigkeiten aus 
oder im Zusammenhang mit unter diesen allgemeinen 
Verkaufsbedingungen fallenden Kaufverträgen sind 
ausschließlich durch die zuständigen Gerichte am Sitz 
der vertragschließenden ADM-Gesellschaft zu beur-
teilen. ADM ist zudem berechtigt, den Käufer auch an 
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dem für dessen Sitz zuständigen Gericht in Anspruch 
zu nehmen. 
 
11.8 Salvatorische Klausel. Sollten einzelne 
Bestimmungen dieser Bedingungen unwirksam sein 
oder werden, so bleibt der weitere Vertragsinhalt ver-
bindlich. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine 

wirksame zu ersetzen, die im wirtschaftlichen Ergeb-
nis der unwirksamen möglichst nahe kommt.  
 
11.9 Schriftform. Änderungen dieser Bedingun-
gen bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für diese 
Schriftformbestimmung.  
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TEIL 2 – BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN 
 
Diese besonderen Verkaufsbedingungenen gelten für Verträge über den Verkauf und die Lieferung von besonderen 
Kategorien von Waren und/oder Dienstleistungen. Im Falle eines Widerspruchs zwischen den in Teil 1 dargestellten 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen und irgendeiner Bestimmung der unten aufgeführten Besonderen Vertragsbedin-
gungen, haben letztere Vorrang. 
 
Abschnitt 1 - Ölschrot 
 
Die folgenden besonderen Bedingungen gelten für den 
Verkauf von Ölschrot; 
 
1.1 Qualitätsverrechnung. Die Höhe des Was-
sergehalts und des natürlichen Fremdbesatzes stellen 
keinen selbstständigen Beanstandungsgrund dar. Für 
Sojaschrot gilt abweichend: Abrechnungsbasis für den 
Wassergehalt ist in der Zeit vom 16. September bis 15. 
April 14 % und in der Zeit vom 16. April bis 15. Sep-
tember 13 %. Besondere Angaben zur Feuchtigkeit in 
der Verkaufsbestätigung von ADM haben Vorrang. 
Werden diese Werte um mehr als 0,5 %-Punkte über-
schritten bzw. übersteigt der Rohfasergehalt den ver-
einbarten Wert, dann wird der Kontraktpreis um so 
viel Prozent gemindert, wie die vereinbarten Werte um 
Prozentpunkte überschritten wurden. 
 
Der Preis versteht sich auf der Basis des im Vertrag 
angegebenen Gehalts an Protein und Fett. Als Ver-
rechnungsbasis für die Vergütung eines evtl. Minder-
gehalts gilt die Summe der beiden Werte. Eine Ver-
rechnung erfolgt im Verhältnis 1:1. 
 
1.2 Mangelrüge. Eine Beanstandung der Inhalts-
stoffe der Ware ist nur aufgrund der gemäß Teil 1 Ab-
schnitt 4 gezogenen Probe zulässig. Verlangt der Käu-
fer die Untersuchung einer solchen Probe, so hat er in-
nerhalb von 5 Arbeitstagen nach Empfang der Probe 
diese an eine Untersuchungsstelle (Vereidigte Ham-
burger oder Bremer Handelschemiker oder Anstalt des 
Verbandes Deutscher Landwirtschaftlicher Untersu-
chungs- und Forschungsanstalten oder ein anderes in 
gegenseitigem Einvernehmen vereinbartes Labor) ab-
zusenden. Ergibt die Untersuchung einen anderen Ge-
halt als vereinbart war, so hat ADM das Recht, eine 
Kontrolluntersuchung von einer anderen der o. g. Un-
tersuchungsstellen vornehmen zu lassen. Weichen 
beide Analysen nicht mehr als 1 % voneinander ab, so 
ist deren Mittelwert für die Berechnung einer Vergü-
tung maßgebend. Bei größeren Abweichungen haben 
beide Parteien innerhalb von 8 Arbeitstagen nach Er-
halt der 2. Analyse das Recht, eine 3. Analyse zu ver-
langen. Die Untersuchungsstelle ist von ADM zu be-
stimmen. Maßgebend für die Berechnung einer etwai-
gen Vergütung ist in einem solchen Fall der Mittelwert 

der beiden ähnlichsten Ergebnisse. Falls eine Vergü-
tung zu leisten ist, so sind die Kosten sämtlicher Ana-
lysen von ADM, sonst vom Käufer, zu tragen. 
 
Andere als die in Abs. 1.2 behandelten Beanstandun-
gen der Ware sind unverzüglich nach Eintreffen der 
Waren beim Käufer von diesem fernschriftlich gegen-
über ADM zu erheben und mit detaillierter Begrün-
dung schriftlich zu bestätigen. Sind am Versandort 
Proben gezogen worden, so sind diese für die Begut-
achtung der Waren maßgebend.  
 
Die beanstandete Ware muss separat gelagert und un-
bearbeitet belassen werden, damit ADM die Berechti-
gung der Beanstandung nachprüfen kann.  
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Abschnitt 2 – Stärke und Süßstoffe 
 
Die nachfolgenden besonderen Bedingungen gelten 
für den Verkauf von Stärke und Süßstoffen, soweit sie 
mit etwaigen, im Vertrag festgelegten besonderen Be-
dingungen vereinbar sind: 
 
2.1 Lieferauftrag. Der Käufer soll ADM in der 
vereinbarten Liefervorlaufzeit gemäß des ADM Kauf-
vertrages oder gemäß der von ADM ausgestellten Auf-
tragsbestätigung einen ausführbaren Lieferauftrag 
während der Arbeitszeiten übermitteln. Der Auftrag 
gilt erst mit schriftlicher Bestätigung von ADM als an-
genommen oder (wenn dies vor der Bestätigung er-
folgt) wenn ADM die bestellte Ware an den Käufer 
liefert. 
 
2.2 Lieferung. Der Käufer soll die Ware inner-
halb von zwei Stunden nach Anlieferung entladen. 
Wenn der Käufer diesen Zeitrahmen überschreitet, ist 
ADM berechtigt, den Käufer mit den daraus entstehen-
den Mehrkosten zu belasten. 
 
2.3 Zulässige Gewichtsschwankungen. 
Für Bulkware ist das bei Absendung festgestellte Ge-
wicht für die Rechnungsstellung maßgeblich. Dies gilt 
nicht, wenn die Parteien etwas anderes vereinbart ha-
ben. Im Falle von sich wiederholender Gewichtsab-
weichungen über 0,5 %, welche durch den Käufer mit-
tels Belegen einer zertifizierten Brückenwaage nach-
gewiesen wird, werden die Parteien gemeinschaftlich 
die Ursache dieser Abweichungen untersuchen. Als 
Folge kann es notwendig sein, dass die Brückenwaage 
des Käufers oder von ADM angepasst werden muss 
und die Gewichtunterschiede gutgeschrieben werden.  
 
2.4 Verfahren für Qualitätsansprüche. Der Käufer 
hat die Waren am Lieferort zu prüfen und ADM offen-
sichtliche Mängel der Waren innerhalb von 2 Tagen 
nach der Lieferung und versteckte Mängel unverzüg-
lich nach ihrer Entdeckung, spätestens jedoch 3 Mo-
nate nach der Lieferung, anzuzeigen. Wenn der Käufer 
es versäumt, ADM innerhalb der vorgeschriebenen 
Fristen Mängel anzuzeigen, gelten die Waren als vom 
Käufer angenommen und als frei von jeglichen Män-
geln und Nichtkonformitäten, und alle damit verbun-
denen Ansprüche sind ausgeschlossen. Es wird aner-
kannt und vereinbart, dass ADM nicht für Mängel oder 
Abweichungen der Ware von den vertraglichen Ab-
sprachen haftet, die nach Fertigstellung der Lieferung 
vom Käufer oder anderen Dritten verändert oder ver-
arbeitet worden sind. 
 
2.5 Weiterverkauf der Waren. Wenn der Käufer die 
Waren weiterverkauft, verpflichtet er sich, die Waren 

nicht zu verändern, zu modifizieren, zu ergänzen, ein-
zuzufügen oder in irgendeiner Weise zu verändern, 
umzugestalten oder neu zu verpacken, um sie an seine 
Kunden weiterzuverkaufen, es sei denn, es liegt eine 
vorherige schriftliche Zustimmung von ADM vor. 
 
Der Käufer ist allein für den Weiterverkauf der Waren 
verantwortlich und ADM haftet, soweit in diesen Be-
dingungen geregelt, nicht für Kosten, Verluste oder 
Schäden, die sich aus dem Weiterverkauf der Waren 
durch den Käufer ergeben oder damit zusammenhän-
gen.  
 
Der Käufer darf sich zu keinem Zweck als Vertreter 
von ADM ausgeben, den Kredit von ADM verpfänden, 
im Namen von ADM eine Bedingung oder Garantie 
abgeben, im Namen von ADM eine Erklärung abge-
ben oder ADM zu einem Kaufvertrag verpflichten. 
 
Der Käufer muss die angemessene Rückverfolgbarkeit 
der weiterverkauften Waren sicherstellen, und im 
Falle von Qualitätsbeanstandungen und/oder Rückruf-
aktionen hat der Käufer ADM auf Anfrage Einzelhei-
ten über die Mengen, Chargen und Namen der weiter-
verkauften Waren, die Namen und Adressen der Kun-
den des Käufers, die Daten der Lieferungen des Käu-
fers an seine Kunden und die Bestimmungsorte der 
Waren zur Verfügung stellen, sowie ADM in ange-
messener Weise bei der Reaktion auf solche Qualitäts-
beanstandungen und/oder Rückrufe zu unterstützen..  
 
Der Käufer darf ohne die vorherige schriftliche Zu-
stimmung von ADM keine Versprechungen oder Ga-
rantien in Bezug auf die Waren geben, die über die in 
dem von ADM zur Verfügung gestellten Werbemate-
rial enthaltenen Angaben hinausgehen.  
 
Der Käufer darf die Waren nur zusammen mit den Ori-
ginal-Qualitätszertifikaten von ADM und allen ande-
ren von ADM ausgestellten Dokumenten in Bezug auf 
die qualitativen, technischen und sicherheitsrelevanten 
Eigenschaften der Waren weiterverkaufen. 
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Abschnitt 3 – Rapsschrot 
 
Die folgenden Bedingungen gelten für den Verkauf 
von Rapsschrot im Vereinigten Königreich. 
 
3.1 Waren: extrahiertes Rapsschrot aus EU Herstel-
lung als Bulkware hergestellt aus konventionellem 
Raps – 00 -, welches nicht den Kennzeichnungspflich-
ten der gegenwärtigen EU Vorschriften unterliegt.  
 
3.2 Qualität: Mind. 34,5% kombiniertes Profat, 
Feuchtigkeit gemäß der Fediol Feuchtigkeits Klausel 
(moisture clause) wie gemessen beim Laden durch das 
ADM Erith Labor. 
 
3.3 Ab Mühle 
 
3.3.1 Quantität: 1% mehr oder weniger, oder 5 Ton-
nen – je nachdem was größer ist; in gleichmäßigen wö-
chentlichen Mengen oder wie anderweitig gemeinsam 
abgestimmt; maßgeblich ist das durch ADM Erith be-
stimmte Gewicht. 
 
3.3.2 Laden:  Phase 1:  0600 – 0900 
  Phase 2:  0900 – 1300 
  Phase 3:  1300 - 1700 
  Phase 4:  1700 - 2100 
 
Wartezeit: sofern Vehikel eine feste Zeit während der 
zugteilten Abholzeit gebucht haben, ist durch ADM 
GBP25/Stunde für jede Wartestunde nach zwei Stun-
den bis 2100 zu zahlen. Die Wartezeit wird danach 
wieder um 0600 am folgenden Tag zu zählen beginnen. 
GBP 25 per Ladung werden gezahlt for verspätete La-
dungen, die über Nacht bleiben müssen. 
 
3.3.3 Hinweis: ADM behält sich das Recht vor einen 
Terminplan für die Abholung ab Mühle ohne Voran-
kündigung zu beenden. 
 
3.3.4 Bestimmungen: es gelten alle Bestimmungen, 
einschließlich der Schieds- und Rechtsmittelklausel 
(arbitration and appeal clause) des GAFTA 4, vorbe-
haltlich der folgenden Modifizierungen: 
 
3.3.4.1 Ergänzung zu Klausel 7 Lieferzeitraum (Pe-
riod of Delivery): Jeder Lieferzeitraum (für gewöhn-
lich ein Monat) ist als gesonderter Kaufvertrag anzu-
sehen. Der Käufer hat die Ware ab Werk (ex works) 
innerhalb des im Kaufvertrag festgelegten Zeitraums 
abholen. Sollte der Käufer, ohne Verschulden von 
ADM, die unter dem Vertrag vereinbarte Ware - voll-
ständig oder nur teilweise – am Ende des Lieferzeit-
raums nicht abgeholt haben, so hat der Käufer den 
Kaufpreis so zu zahlen als wäre die Ware vollständig 

abgeholt worden. Zusätzlich hat ADM die Option, 
nach schriftlicher Mitteilung, entweder die ausste-
hende Menge vollständig oder teilweise an ein exter-
nes Lager auf Risiko des Käufers und mit sämtlichen 
Kosten zulasten des Käufers zu geben oder dem Käu-
fer eine vereinbarte Summe für die verspätete Abho-
lung an einem spezifizierten Datum in Rechnung zu 
stellen. Sollte ADM, ohne Verschulden des Käufers, 
die Ware nicht innerhalb des vertraglichen Lieferzeit-
raums für die Abholung zugänglich machen, dann hat 
ADM dem Käufer eine Pauschale von GBP 0,50 pro 
Tonne von nicht abgeholter aber vertraglich geschul-
deter Ware zu zahlen. Falls ADM die Ware nicht nach 
dem 14. Tag folgend dem vertraglichen Lieferzeit-
raum zugänglich macht, so ist eine zusätzliche Pau-
schale von GBP 1 pro Tonne zu zahlen für die Menge 
an Ware die dem Kunden nicht zugänglich gemacht 
wurde und daran anschließend eine Pauschale von 
GBP 1 pro Tonne für jede weiteren 14 Tage Verzug 
bis die Lieferung abgeschlossen ist. Wahlweise kann 
ADM zur Erfüllung dieses Vertrages Ware vergleich-
barer Qualität aus einer anderen Herstellung anbieten. 
 
3.3.4.2 Ergänzung zu Klausel 8 Teil-Lieferungen 
(Part Deliveries): ADM hat das Recht Ware für eine 
Lieferung bzw. Abnahme nicht zugänglich zu machen, 
wenn die Zahlung für frühere Lieferungen überfällig 
ist. 
 
3.4 Zu liefern 
 
3.4.1 Quantität: 1% mehr oder weniger, oder 5 Ton-
nen, je nachdem was größer ist; in gleichen wöchent-
lichen Mengen oder wie anderweitig vereinbart; die 
von ADM Erith gemessenen Gewichte gelten. 
 
3.4.2 Hinweise: Der Käufer muss mindestens 5 Werk-
tage vor Abruf der Ware einen entsprechenden Hin-
weis geben. 
 
3.4.3 Liefer-Zeiten: Obschon jegliche Anstrengung-
unternommen werden, gibt ADM Erith Ltd keine Ga-
rantie an bestimmten Tagen oder zu bestimmten Zei-
ten zu liefern und akzeptiert keine Haftung für jegliche 
Kosten, die dem Käufer entstehen können wegen Lie-
ferungen, die nicht am gewünschten Tag oder zur ge-
wünschten Zeit erfolgen. 
 
3.4.4 Überliegezeit: Jegliche Wartezeit für Kun-
den/Käufer Arbeiten sind auf Kosten des Käufers. 
 
3.4.5 Bestimmungen: im Übrigen gelten alle Bestim-
mungen, einschließlich der Schieds- und Rechtsmittel-
klausel (arbitration and appeal clause) des GAFTA 4, 
vorbehaltlich der folgenden Modifizierungen: 
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3.4.5.1 Ersetzung von Klausel 7 Lieferzeitraum (Pe-
riod of Delivery): Jeder Lieferzeitraum (für gewöhlich 
ein Monat) ist als gesonderter Kaufvertrag anzusehen. 
Der Käufer muss die Ware innerhalb der vertraglich 
spezifizierten Zeit am vertraglichen Lieferort abneh-
men. Sollte der Käufer, ohne Verschulden von ADM, 
die unter dem Kaufvertrag vereinbarte Ware - voll-
ständig oder nur teilweise – am Ende des Lieferzeit-
raums nicht abgeholt haben, so hat der Käufer den 
Kaufpreis so zu zahlen als wäre die Ware vollständig 
abgeholt worden. Zusätzlich hat ADM die Option, 
nach schriftlicher Mitteilung, entweder die ausste-
hende Menge vollständig oder teilweise an ein exter-
nes Lager auf Risiko des Käufers und mit sämtlichen 
Kosten zulasten des Käufers zu geben oder dem Käu-
fer eine vereinbarte Summe für die verspätete Abho-
lung an einem spezifizierten Datum in Rechnung zu 
stellen. Sollte ADM, ohne Verschulden des Käufers, 
die Ware nicht innerhalb des vertraglichen Lieferzeit-
raums für die Abholung zugänglich machen, dann hat 
ADM dem Käufer eine Pauschale von GBP 0,50 pro 
Tonne von nicht abgeholter aber vertraglich geschul-
deter Ware zu zahlen. Falls ADM die Ware nicht nach 
dem 14. Tag folgend dem vertraglichen Lieferzeit-
raum zugänglich macht, ist eine zusätzliche Pauschale 
von GBP 1 pro Tonne zu zahlen für die Menge an 
Ware die dem Kunden nicht zugänglich gemacht 
wurde und daran anschließend eine Pauschale von 
GBP 1 pro Tonne für jede weiteren 14 Tage im Verzug 
bis die Lieferung abgeschlossen ist. Wahlweise kann 
ADM zur Erfüllung dieses Kaufvertrages Ware ver-
gleichbarer Qualität aus einer anderen Herstellung an-
bieten. 
 
3.4.5.2 Ergänzung zu Klausel 8 Teil-Lieferungen 
(Part Deliveries): ADM hat das Recht Ware für eine 
Lieferung bzw. Abnahme nicht zugänglich zu machen, 
wenn die Zahlung für frühere Lieferungen überfällig 
ist. 
 
3.5 FOB 
 
3.5.1 Quantiät: 5% mehr oder weniger nach Wahl des 
Käufers auf Basis des Vertragspreises oder wie ander-
weitig vereinbart. 
 
3.5.2 Lieferung: ADM hat ein Anrecht mindestens 10 
aufeinanderfolgende Tage vorab eine Mitteilung mit 
einem benannten onder noch zu benennendem Schiff 
zu bekommen einschließlich der genauen Daten, es sei 
denn dies ist anders vereinbart. 
 
3.5.3 Zahlung: 100% cash gegen erste Vorlage der 
Unterlagen. 

 
3.5.4 Verlängerung: es gibt keine Verlängerung so-
fern ADM dem nicht zugestimmt hat. 
 
3.5.5 Bestimmungen: im Übrigen gelten alle Bestim-
mungen, einschließlich der Schieds- und Rechtsmittel-
klauses. (arbitration and appeal clause) des GAFTA 
119. 
 
3.6 CIFFO 
3.6.1 Quantiät: 10% mehr oder weniger zum Ver-
tragspreis. 
 
3.6.2 Zahlung: 100% cash gegen erste Vorlage der 
Unterlagen. 
 
3.6.3 Bestimmungen: 
3.6.3.1 Für Frachtverträge (shipment contracts): im 
Übrigen gelten alle Bestimmungen, einschließlich der 
Schieds- und Rechtsmittelklauses. (arbitration and 
appeal clause) des GAFTA 100. 
 
3.6.3.2 Für Ankunftsverträge (arrival contracts): im 
Übrigen gelten alle Bestimmungen, einschließlich der 
Schieds- und Rechtsmittelklauses. (arbitration and 
appeal clause) des GAFTA 95. 
 
3.6.3.3 Für benannte Häfen (declared ports): ein si-
cherer Liegeplatz - ein sicherer Hafen für Schiffe von 
vergleichbarer Größe und und vergleichbarem Tief-
gang zu den erwarteten Terminen. 
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Abschnitt 4 – Saatgut 
 
Die nachstehenden Bedingungen gelten für den Ver-
kauf von Saatgut im Vereinigten Königreich. 
 
4.1. Waren. Saatgut, welches nicht den Kennzeich-
nungspflichten der gegenwärtigen EU Vorschriften 
unterliegt. 
 
4.2. Qualität. Das Saatgut erfüllt die zum Zeitpunkt 
der Lieferung geltenden Saatgutsvorschriften des Ver-
einigten Königreichs. Sämtliche Informationen, die im 
ADM-Katalog enthalten sind oder Auskünfte, die von 
ADM Mitarbeitern erteilt werden und die Sorte, Sor-
teneigenschaften, Reifeperioden oder die Eignung für 
einen bestimmten Zweck betreffen oder auf andere 
Weise die Leistungsfähigkeit der Sorte betreffen, gel-
ten nur als allgemeine Erläuterungen, die sich wegen 
der Abweichungen der örtlichen und klimatischen Be-
dingungen als unzutreffend herausstellen können. 
 
Die Käufer werden daher darauf hingewiesen, dass die 
an sie erteilten Informationen und Hinweise keine Zu-
sicherungen darstellen und sie sich nicht auf diese be-
rufen können. Die Käufer sollen sich vergewissern, 
dass das bestellte Saatgut einer Sorte, und/oder Mi-
schung und Leistungsfähigkeit entspricht, die für die 
eigenen Anforderungen zufriedenstellend ist. Etwaige 
Abweichungen gehen zu Lasten des Käufers. 
 
Sofern nichts Abweichendes zwischen den Parteien 
vereinbart wurde, ist jeder Hinweis durch ADM oder 
ADM Personal an den Käufer nicht Bestandteil des 
Kaufvertrages. Die Käufer werden darauf hingewiesen, 
dass das ADM Personal nicht dazu befugt ist, mehr als 
die vorstehend beschriebenen allgemeinen Erläuterun-
gen zu erteilen und, dass ADM keine Haftung für Hin-
weise oder geäußerte Empfehlungen trägt. Handelt der 
Käufer nach diesen Hinweisen und Empfehlungen, so 
trägt er das alleinige Risiko für die Folgen seines Han-
delns.  
 
4.3 Verfügbarkeit. Saatgüter sind wachsende Orga-
nismen, deren Wachstum von Ungeziefer, Erkrankun-
gen und Wetterbedingungen beeinträchtigt werden 
kann. Sämtliche Verkäufe von Saatgütern, die im Ver-
einigten Königreich wachsen, sind daher erntebedingt 
und ADM behält sich das Recht vor im Falle von 
Marktengpässen die Belieferung ihrer Kunden je nach 
Verfügbarkeit nach eigenem Ermessen aufzuteilen. 
Wird importiertes Saatgut verkauft, ist der Verkauf da-
von abhängig, dass ADM von seinen Lieferanten, mit 
denen der Lieferantenvertrag abgeschlossen wurde, 
beliefert wird. Im Fall, dass solche Lieferungen aus 

dem Ausland fehlschlagen und das Saatgut nicht zu ei-
nem Preis, der nicht höher als der Vertragspreis ist, er-
setzt werden kann, gilt dieser Kaufvertrag als aufgeho-
ben, ohne dass sich für eine der Parteien eine Haftung 
aus dem Vertrag ergibt, sofern der Käufer über das 
nicht zustande kommen der Lieferung zum frühest-
möglichen Zeitpunkt unterrichtet wurde. 
 
4.4. Geschäftstage / Geschäftsfreie Tage. Ein Ge-
schäftstag ist die Zeit zwischen 09:00 Uhr und 
16:00 Uhr aller Tage die keine geschäftsfreien Tage 
sind. Samstage, Sonntage, gesetzliche Feiertage, die 
im gesamten Vereinigten Königreich gelten sowie alle 
Tage, die durch die Agricultural Industries Confeder-
ation für bestimmte Zwecke als geschäftsfreie Tage 
bestimmt werden, gelten zum Zweck der Übermittlung 
von Bekanntmachungen und Ansprüche als geschäfts-
freie Tage.  
 
4.5. Lieferung. Jede Lieferung oder Sendung ist ge-
sondert zu vereinbaren. Eine Lieferung erfolgt nach 
ADMs Wahl. Der Käufer wird, soweit der Vertrag eine 
bestimmte Lieferzeit vorsieht, die Lieferung innerhalb 
dieses Zeitraums annehmen.  
 
4.6. Ersatzlieferung. Ist die Sorte und/oder die be-
stellte Mischung nicht verfügbar, behält sich ADM das 
Recht vor, nach seiner Wahl und im Einklang mit der 
gängigen Handelspraxis, diese mit einer geeigneten 
Alternativsorte und/oder -mischung zu ersetzen. Wenn 
die ersetzte Sorte und/oder Mischung für den Käufer 
nicht hinnehmbar ist, hat er diese ungeöffnet und in-
nerhalb 14 Tage nach dem Erhalt an ADM zurück zu 
versenden. Kaufpreis und Transportkosten werden 
nach der Zurücksendung in voller Höhe ersetzt. Dieser 
Vertrag gilt sodann, ohne eine Haftung der Parteien, 
als aufgehoben.  
 
4.7. Rückgabe von Saatgut. Die Rücknahme von 
Saatgut, das im Rahmen eines Vertrages, der nachträg-
lich abgerechnet und bezahlt wird, und zu viel gelie-
ferte Mengen ausweist, liegt im Ermessen von ADM 
und Rücksendungen unterliegen der Zustimmung von 
ADM. Wenn eine Vereinbarung über die Rückgabe 
von Saatgut getroffen wird, kann eine Bearbeitungsge-
bühr erhoben werden, die dem Käufer zum Zeitpunkt 
der Vereinbarung mitgeteilt wird. 
 
4.8. Ansprüche. Ansprüche wegen Qualitäts-, Quan-
titäts- oder Beschaffenheitsmängel, die sich bei einer 
angemessenen Untersuchung der Ware durch den 
Käufer aufzeigen, sind unverzüglich anzuzeigen und 
per Telefax, E-Mail, andere elektronische Mittel, oder 
per Brief innerhalb von zwei Geschäftstage nach Er-
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halt der Ware beim Endziel in den Vereinigten König-
reich zu bestätigen. ADM behält sich das Recht vor, 
im Falle eines Käuferanspruches die Ware selbst zu 
untersuchen, bevor weitere Schritte eingeleitet werden.  
 
4.9. Reklamationen. Reklamationen können unter 
diesen Vertragsbedingungen nur für den Fall geltend 
gemacht werden, dass das mangelhafte Saatgut nach-
weislich das gelieferte Saatgut ist, dieses auf geeigne-
tem Boden gesät, sorgfältig und angemessen behandelt 
wurde und unter diesen Bedingungen mit einer guten 
Ernte zu rechnen war.  
 
4.10. Nachbausaatgut. Der Käufer hat dafür zu sor-
gen, dass er seine rechtlichen Verpflichtungen im Zu-
sammenhang mit Nachbausaatgut vollständig nach-
kommt. Er hat insbesondere sämtliche relevante Infor-
mationen auf Verlangen eines Züchterrechtsinhabers 
oder eines Dritten in dessen Namen zu erteilen. Diese 
gesetzliche Pflichten beruhen insbesondere auf der 
Verordnung (EG) Nr.2100/94, der Verordnung der 
Kommission (EG) Nr. 1768/95, dem Pflanzensorten-
gesetz des Vereinigten Königreichs von 1997, auf den 
Verordnungen und Durchführungsvorschriften, die 
nach diesem Gesetz eingeräumt wurden sowie sämtli-
chen nachträglich vorgenommenen Änderungen. 
 
4.11. Saatgutbehandlung. (a) Bei Verlangen des 
Käufers nach einer chemischen oder anderweitigen 
Saatgutbehandlung, ist die Haftung von ADM auf die 
ordnungsgemäße und im Einklang mit den Anleitun-
gen des betreffenden Chemikalienherstellers durchge-
führte Behandlung beschränkt. ADM übernimmt kei-
nerlei Verantwortung für die Wirksamkeit einer sol-
chen Behandlung, oder für unmittelbare Schäden oder 
Folgeschäden, die dadurch entstehen können. (b) Wird 
das Saatgut mit einer Flüssigkeit oder mit einem Pul-
ver zur Ungeziefer- und Krankheitsbekämpfung be-
handelt, ausgeräuchert oder pelletiert, beruht der Rein-
heits- und Keimfähigkeitsgrad auf Untersuchungen 
vor der Behandlung.  
 
4.12. Haftungsbegrenzung. ADM garantiert, dass das 
gelieferte Saatgut der im Kaufvertrag vereinbarten Art 
und Sorte entspricht. ADM übernimmt keine anderen 
Zusicherungen, weder ausdrücklich noch stillschwei-
gend, einschließlich und ohne Einschränkung, Zusi-
cherungen zur allgemeinen Gebrauchstauglichkeit, zur 
Eignung für einen bestimmten Zweck und zur Nicht-
verletzung von Rechten. 
 
Für den Fall, dass die verkauften Saatgüter den Ver-
tragsbedingungen oder der Sortenreinheit nicht ent-
sprechen, wird ADM nach ihrer Wahl die mangelhafte 

Saatgüter kostenlos ersetzen, oder den gezahlten Kauf-
preis an den Käufer zurückzahlen.  
 
ADM haftet weder für Vermögensschäden oder Schä-
den, die aus dem Gebrauch der gelieferten Saat entste-
hen, noch für Mangelfolgeschäden oder Vermögens-
schäden, die durch die Verwendung des gelieferten 
Saatguts entstehen ebenso wenig für Nicht- oder 
Schlechterfüllung oder Mängel des gelieferten Saatgu-
tes oder für andere Schäden oder Vermögensschäden, 
eingeschlossen solcher, die einen vollständigen oder 
partiellen Ernteausfall betreffen, da dies auf vielfälti-
gen natürlichen Ursachen beruhen kann, die sich der 
Kontrolle von ADM entziehen.  
 
Sämtliche ausdrückliche und konkludente Bedingun-
gen, Erklärungen oder Zusicherungen gesetzlicher 
oder anderweitiger Art, die nicht in diesen Bedingun-
gen genannt werden sind, sind im Einklang mit dem 
gängigen Saatguthandel, ausdrücklich ausgeschlossen. 
Der Preis des verkauften oder angebotenen Saatguts 
basiert auf den vorstehenden Haftungsbeschränkun-
gen. Bei einer weitgehenderen Haftung wäre der Preis 
solcher Saatgüter wesentlich höher. Indem der Käufer 
das Saatgut mit diesen Bedingungen annimmt, erkennt 
er an, dass die Haftungsbeschränkung von ADM ange-
messen und sinnvoll ist. 
 
4.13. Verdeckte Mängel. Pflanzenerkrankungen kön-
nen durch Wind, Insekten, Tiere oder menschliches 
Handeln übertragen werden oder aber ihre Ursache in 
der Saat oder der Erde haben. ADM sind versteckte 
Mängel der verkauften Saatgüter nicht bekannt, wobei 
dies nicht als Verkaufsbedingung oder Zusicherung 
von ADM zu verstehen ist und ADM übernimmt keine 
Gewähr für daraus entstehende Ernte.  
 
4.14. Sorten- und Saatgutsgesetz von 1964 und Sor-
tengesetz von 1997. Der Preis jeglicher Sorte, die ge-
mäß des Sorten- und Saatgutsgesetztes von 1964 und 
des Sortengesetztes von 1997 in der jeweils gültigen 
Fassung Gegenstad des Schutzes von Züchterrechte 
sind, wird um die Höhe der an den Eigentümer dieser 
Rechte zahlbaren Lizenzgebühr angepasst. Sollte sich 
bei einer Sorte, die bereits Gegenstand des Schutzes 
von Züchterrechte ist, diese Lizenzgebühr ändern, 
wird der Preis entsprechend angepasst.  
 
4.15. Verzug/Nichterfüllung. Erfüllt eine der Par-
teien den Vertrag nicht, kann die andere Partei nach 
Benachrichtigung per Telefax, schriftlich oder per E-
Mail nach freiem Ermessen, je nach Sachlage einen 
Ersatzkauf tätigen oder die Ware verkaufen. Auf Ver-
langen der anderen Partei haftet die säumige Partei für 
eingetretene Schäden aus diesem Kauf oder Verkauf.  
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Falls die Partei, welche auf Ersatz des eingetretenen 
Schaden haftet, mit dem Verkaufs- oder Kaufpreis 
nicht einverstanden sein sollte oder falls das oben ge-
nannte Recht nicht ausgeübt wird und eine Einigung 
über den eingetretenen Schaden nicht einvernehmlich 
vereinbart werden kann, wird der Schadensersatz, wel-
cher von der säumigen Partei zu leisten ist, durch ein 
Schiedsverfahren festgelegt.  
 
Im Falle des Verzuges einer der Vertragsparteien, wel-
cher die andere Vertragspartei zu einem Schadenser-
satzanspruch berechtigt, wird der Schaden anhand des 
tatsächlichen oder beurteilten Wertes der Waren am 
Tag des Verzuges bestimmt, einvernehmlich verein-
bart oder durch ein Schiedsverfahren festgelegt, aber 
weder aus dem Inhalt des Vertrages noch aus dem Zu-
sammenhang des Vertrages soll der Käufer / Verkäu-
fer berechtigt sein Schadensersatz für entgangenen 
Gewinn für Ersatzverträge, die er selbst oder Dritte 
schließen, zu fordern. Im Falle des Verzuges soll der 
Schaden anhand der Kontraktmenge berechnet werden. 
Der Tag des Verzuges soll der erste Geschäftstag nach 
dem Ablauf der Vertragsfrist sein. Falls die Frist zur 
Lieferung oder Abholung der Ware aufgrund der 
Klausel zur Höheren Gewalt verlängert wurde oder an-
derweitig eine solche Verlängerung vereinbart wurde, 
tritt Verzug nach dem ersten Geschäftstag nach dem 
Ablauf dieser Frist ein. 
 
4.16. Schiedsgericht. Etwaige aus diesem Kaufver-
trag entstehende Streitigkeiten unterstehen ausschließ-
lich dem Englischen Recht und sind wie folgt zu lösen:  
(a) Sofern nichts anderes vereinbart wird, wird der 
Streitfall gemäß der Schiedsordnung der Agricultural 
Industries Confederation (am Sitz des Verbandes er-
hältlich) dem Schiedsgericht vorgelegt. Durch den 
Vertragsschluss haben die Parteien Kenntnis dieser 
Regeln und haben sich dafür entschieden, daran ge-
bunden zu sein. (b) Für den Fall, dass der Streitfall mit 
unbezahlten Forderungen zusammenhängt, oder recht-
liche bzw. technische Probleme von großer Komplexi-
tät umfasst, die außerhalb des Wissens und der Kom-
petenz der Schiedsrichter liegen, oder wenn eine Strei-
tigkeit notwendigerweise einen Dritten involviert, der 
keiner Schiedsgerichtsbarkeit unterliegt, kann jede 
Partei, vor Beginn des Schiedsverfahrens schriftlich 
die andere Partei dazu auffordern, dem Verzicht auf 
das Schiedsverfahren zuzustimmen und den Rechts-
streit den ordentliche Gerichte vorlegen. Wird diese 
Zustimmung innerhalb von achtundzwanzig Tagen 
nach Anfrage unberechtigterweise verweigert oder 
nicht beantwortet, steht es dem Antragsteller frei, ein 
Gerichtsverfahren einzuleiten. 
 

4.17. Fristen zur Durchführung eines Schiedsver-
fahrens:  
 
Schiedsverfahren im Zusammenhang mit der Quanti-
tät, Qualität oder Zustand sind innerhalb von 28 Tage 
nach Erhalt der Ware am Endziel im Vereinigten Kö-
nigreich einzuleiten. Schiedsverfahren im Zusammen-
hang mit anderen Ansprüchen (einschließlich Nichter-
füllung eines Teils oder der gesamten Vertragsmenge) 
sind innerhalb von 12 Monate ab dem letzten Tag der 
Vertragslaufzeit oder 28 Tage ab der Ernte, je nach-
dem welcher Zeitpunkt früher eintritt, einzuleiten.  
 
Außer im Falle von Sondervorschriften zu staatlichen 
Gerichtsverfahren, die durch die Schiedsordnung der 
Agricultural Industries Confederation Limited ge-
währleistet werden, ist die Ausfertigung eines Schied-
surteils davon abhängig, dass das Klagerecht von einer 
der Parteien unter der Schiedsordnung ausgeübt wurde. 
Sofern das Schiedsverfahren nicht innerhalb der vor-
geschriebenen Frist eingeleitet wurde, sind alle Klage-
rechte, die im Schiedsverfahren oder auf dem ordentli-
chen Klageweg geltend gemacht werden können, ver-
fristet und verwirkt.  
 
4.18. Vertragsgesetz (Rechte von Drittparteien) 
von 1999. Gemäß S.1 (2)(a) vom Vertragsgesetz 
(Rechte von Drittparteien) von 1999 beabsichtigen die 
Parteien, dass die Bestimmungen des Vertrages nicht 
durch einen Dritten geltend gemacht werden.  
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Abschnitt 5 – Vormischungen und Alleinfuttermit-
tel 
 
Für den Verkauf und die Lieferung von Vormischun-
gen und Alleinfuttermitteln für die Tierernährung gel-
ten die folgenden besonderen Bedingungen: 
 
5.1 Lieferungen. Der Käufer ist nicht berechtigt, im 
Falle des Verzuges Vertragsstrafen oder die Auflösung 
des Kaufvertrages zu verlangen. 
Gemäß dem gewählten Incoterm ist der Käufer ver-
pflichtet, ADM im Falle von Mängeln und/oder Schä-
den (Zusammensetzung, Menge, Gewicht oder Nicht-
konformität) an der Ware bei der Lieferung spätestens 
innerhalb von zweiundsiebzig (72) Stunden nach der 
Lieferung schriftlich unter Beifügung einer Kopie des 
Transportvertrags und von Bildern der Mängel 
und/oder Schäden zu informieren. Bei Seetransporten 
ist der Auftraggeber außerdem verpflichtet, sich nach 
dem Öffnen des Containers unverzüglich mit ADM in 
Verbindung zu setzen, die ihm die Daten des örtlichen 
Havariekommissars mitteilen wird. 
In Ermangelung von schriftlichen Mitteilungen gilt die 
Ware als gemäß Lieferschein geliefert. 
In jedem Fall haftet ADM nicht für eine vom Käufer 
verschuldete Verzögerung oder Aussetzung der Liefe-
rung oder im Falle höherer Gewalt. 
 
5.2 Preise und Zahlungsbedingungen. Alle Waren 
werden zu den am Tag der Bestellung  geltenden Prei-
sen gemäß der Preisliste oder den besonderen Ver-
kaufsbedingungen von ADM in Rechnung gestellt. 
Sofern nicht anders vereinbart, hat die Zahlung der 
Waren innerhalb von dreißig (30) Tagen ab dem Da-
tum der Rechnungsstellung zu erfolgen. 
Im Falle der Bezahlung der Waren vor dem auf der 
Rechnung angegebenen Zahlungsdatum wird von 
ADM kein Skonto gewährt. 
Im Falle eines Zahlungsverzugs wird jede Zahlung des 
Käufers zunächst auf die Erstattung gerichtlicher und 
außergerichtlicher Kosten, dann auf den Zinsausgleich 
und schließlich auf die Begleichung der ältesten Rück-
forderungen angerechnet, ungeachtet einer anderen 
Verwendung der Zahlung durch den Käufer. 
 
5.3. Preise. Die Preise für die Waren sind die bei der 
Bestellung vereinbarten und sind in Euro ausgedrückt, 
es sei denn, die Parteien haben etwas anderes verein-
bart. Diese Preise verstehen sich pro Kilogramm / Li-
ter oder pro Paket und sind exklusive Mehrwertsteuer. 
ADM behält sich das Recht vor, Bestellungen abzu-
lehnen, deren Betrag unter 520,00 Euro (oder dessen 
Gegenwert in Landeswährung) liegt. Bei Verkäufen 
nach Übersee und bei Sonderanfertigungen wird der 
Preis jedes Mal neu vereinbart, und ADM behält sich 

das Recht vor, Bestellungen für Mengen von weniger 
als 1.000 kg nicht anzunehmen. 
 
5.4. Begrenzung der Haftung. Klausel 6.2 in Teil 1 
dieser Bedingungen wird durch die folgende Bestim-
mung ersetzt: "Außer im Falle des Vorsatzes ist die 
Haftung von ADM auf unmittelbare Schäden begrenzt, 
die zum Zeitpunkt des Abschlusses des Kaufvertrages 
vorhersehbar waren. Die Haftung von ADM für Ver-
zugsschäden ist auf maximal 5% des mit ADM verein-
barten Kaufpreises begrenzt. Ein Verzugsschaden 
muss in jedem Fall vom Käufer nachgewiesen werden. 
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Abschnitt 6 – Zusatzstoffe und Zutaten 
 
Die folgenden besonderen Bedingungen gelten für Zu-
satzstoffe und Zutaten für die Tierernährung: 
 
6.1. Bestellung. Der Käufer ist verpflichtet, ADM eine 
ausführbare Bestellung während der Geschäftszeiten 
und in Übereinstimmung mit der vereinbarten Liefer-
zeit, die im ADM-Kaufvertrag angegeben ist oder von 
ADM in der Auftragsbestätigung bestätigt wird, zu lie-
fern. 
ADM stellt die Auftragsbestätigung innerhalb von 
achtundvierzig (48) Stunden mit einem voraussichtli-
chen Liefertermin ab Lager zur Verfügung. 
 
6.2. Verladungen. Werden die Waren auf vom Käufer 
zur Verfügung gestellte Fahrzeuge verladen, so hat die 
Verladung innerhalb der von ADM festgelegten Ar-
beitszeiten in Übereinstimmung mit den betrieblichen 
Erfordernissen zu erfolgen. Falls erforderlich, können 
die Waren maximal 10 Tage auf den Docks aufbe-
wahrt werden, jedoch auf Kosten und Gefahr des Käu-
fers. Nach dieser Verzögerung sind die Waren wieder 
auf Lager und für andere Lieferungen verfügbar. Eine 
erneute Verzögerung kann dem Käufer bis zu maximal 
24 Tagen gewährt werden. 
 
6.3. Bemusterung. Bei Zusatz- und Zutatenlieferun-
gen wird keine Bemusterung durchgeführt. 
 
6.4. Lieferung. Der Käufer muss die Waren innerhalb 
von 2 Stunden nach Ankunft abladen. Wird diese Zeit 
überschritten, kann ADM dem Käufer die damit ver-
bundenen Mehrkosten in Rechnung stellen. 
Der Käufer ist nicht berechtigt, im Falle einer Verzö-
gerung Vertragsstrafen oder die Auflösung des Kauf-
vertrages zu verlangen. 
 
6.5. Zulässige Gewichtsschwankung. Bei allen Son-
deranfertigungen ist eine Schwankung von 50 kg mög-
lich. Für eine solche Menge wird kein zusätzlicher 
Versand vorgenommen. 
 
6.6. Beschädigte Ware bei Lieferung. Gemäß dem 
gewählten Incoterm ist der Käufer verpflichtet, ADM 
im Falle von Mängeln und/oder Schäden (Zusammen-
setzung, Menge, Gewicht oder Nichtkonformität) an 
der Ware bei der Lieferung spätestens innerhalb von 
zweiundsiebzig (72) Stunden nach der Lieferung 
schriftlich zu benachrichtigen, wobei er eine Kopie des 
Transportvertrags und Bilder der Mängel und/oder 
Schäden beifügen muss. Bei Seetransporten hat der 
Käufer zusätzlich sofort nach Öffnen des Containers 
mit ADM Kontakt aufzunehmen, die ihm die Daten 
des örtlichen Havariekommissars mitteilt. 

In Ermangelung von schriftlichen Mitteilungen gelten 
die Waren als gemäß Lieferschein geliefert. 
In jedem Fall haftet ADM nicht für eine vom Käufer 
verschuldete Verzögerung oder Aussetzung der Liefe-
rung oder im Falle höherer Gewalt. 
 
6.7. Preise. Die Preise für die Waren sind die bei der 
Bestellung vereinbarten Preise und werden in Euro an-
gegeben, sofern die Parteien nichts anderes vereinbart 
haben. Diese Preise verstehen sich pro Kilogramm / 
Liter oder pro Paket und sind exklusive Mehrwert-
steuer. ADM behält sich das Recht vor, Bestellungen 
abzulehnen, deren Betrag unter 500,00 Euro (oder des-
sen Gegenwert in Landeswährung) liegt. Bei Verkäu-
fen nach Übersee und bei Sonderanfertigungen wird 
der Preis jedes Mal neu vereinbart, und ADM behält 
sich das Recht vor, Bestellungen für Mengen unter 
500,00 kg nicht anzunehmen. 
 
6.8. Zahlungsbedingungen. Sofern nicht anders ver-
einbart, hat die Bezahlung der Waren innerhalb von 
dreißig (30) Tagen ab dem Datum der Rechnungsstel-
lung zu erfolgen. Bei Zahlungsverzug wird jede Zah-
lung des Käufers zunächst auf die Erstattung der ge-
richtlichen und außergerichtlichen Kosten, dann auf 
den Zinsausgleich und schließlich auf die Begleichung 
der ältesten Forderungen angerechnet, unabhängig von 
einer anderen Verwendung der Zahlung des Käufers. 
 
6.9. Begrenzung der Haftung. Klausel 6.2 in Teil 1 
dieser Bedingungen wird durch die folgende Bestim-
mung ersetzt: "Außer im Falle des Vorsatzes ist die 
Haftung von ADM auf unmittelbare Schäden begrenzt, 
die zum Zeitpunkt des Abschlusses des Kaufvertrages 
vorhersehbar waren. Die Haftung von ADM für Ver-
zugsschäden ist auf maximal 5% des mit ADM verein-
barten Kaufpreises begrenzt. Ein Verzugsschaden 
muss in jedem Fall vom Käufer nachgewiesen werden. 
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Abschnitt 7 – Zoostimulanzien 
 
Für den Verkauf und die Lieferung von Zoostimulan-
zien für die Tierernährung gelten die folgenden beson-
deren Bedingungen: 
 
7.1. Preise. Die Rechnungsstellung erfolgt zu dem am 
Tag der Bestellungsannahme durch den Käufer gülti-
gen Kurs. Sofern nicht anders vereinbart, verstehen 
sich die Preise netto, ohne Transport - Incoterm EXW 
(Ex Works) Verton ICC 2020, ohne Steuern auf der 
Grundlage der dem Käufer mitgeteilten Sätze. Im Falle 
einer Preisänderung während der Laufzeit des Kauf-
vertrages gilt der neue Preis für alle neuen Lieferungen 
ab dem Datum des Inkrafttretens des neuen Preises. 
 
7.2. Zahlungsbedingungen. Sofern nicht anders ver-
einbart, hat die Zahlung der Ware innerhalb von drei-
ßig (30) Tagen nach Rechnungsstellung zu erfolgen. 
Im Falle von Streitigkeiten ist der unbestrittene Teil 
der Rechnung zum ursprünglichen Fälligkeitsdatum 
zu zahlen. 
Wenn der Käufer die oben genannten Zahlungsbedin-
gungen nicht einhält, ist ADM außerdem berechtigt, 
die Ausführung anderer laufender Kaufverträge auszu-
setzen und keine neuen Aufträge anzunehmen. 
 
7.3. Gefahrübergang. Der Gefahrenübergang für 
Verlust und Beschädigung der Waren von ADM er-
folgt einmalig mit der Auslieferung dieser Waren an 
den Käufer gemäß Incoterm EXW ICC 2020. 
 
7.4. Lieferung. Der Käufer ist nicht berechtigt, im 
Falle eines Verzugs Vertragsstrafen oder die Auflö-
sung des Kaufvertrags zu verlangen. 
Gemäß dem gewählten Incoterm ist der Käufer ver-
pflichtet, ADM im Falle von Fehlmengen und/oder 
Schäden (Zusammensetzung, Menge, Gewicht oder 
Nichtkonformität) an den Waren bei der Lieferung 
spätestens innerhalb von zweiundsiebzig (72) Stunden 
nach der Lieferung schriftlich zu benachrichtigen, wo-
bei er eine Kopie des Transportvertrags und Bilder der 
Fehlmengen und/oder Schäden beifügen muss. Bei 
Seetransporten ist der Auftraggeber außerdem ver-
pflichtet, sich nach dem Öffnen des Containers unver-
züglich mit ADM in Verbindung zu setzen, die ihm die 
Daten des örtlichen Havariekommissars mitteilen wird. 
In Ermangelung von schriftlichen Mitteilungen gilt die 
Ware als gemäß Lieferschein geliefert. 
In jedem Fall haftet ADM nicht für eine vom Käufer 
verschuldete Verzögerung oder Aussetzung der Liefe-
rung oder im Falle höherer Gewalt. 
 

7.5. Begrenzung der Haftung. Klausel 6.2 in Teil 1 
dieser Bedingungen wird durch die folgende Bestim-
mung ersetzt: "Außer im Falle des Vorsatzes ist die 
Haftung von ADM auf unmittelbare Schäden begrenzt, 
die zum Zeitpunkt des Abschlusses des Kaufvertrages 
vorhersehbar waren. Die Haftung von ADM für Ver-
zugsschäden ist auf maximal 5% des mit ADM verein-
barten Kaufpreises begrenzt. Ein Verzugsschaden 
muss in jedem Fall vom Käufer nachgewiesen werden. 
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Abschnitt 8 – Labordienstleistungen 
 
8.1. Allgemeines. Die folgenden besonderen Bedin-
gungen gelten für alle Produkte, Analysen, Dienstleis-
tungen, Beratungen oder Audits (die "Dienstleistun-
gen"). 
 
8.2. Begonnene Dienstleistungen. Begonnene 
Dienstleistungen werden in Rechnung gestellt. Für 
Käufer innerhalb der Europäischen Union behält sich 
ADM das Recht vor, die folgenden Verwaltungsge-
bühren zu berechnen: 15 EUR für jede Bestellung, de-
ren Betrag weniger als 50 EUR ohne Mehrwertsteuer 
beträgt; 30 EUR für Käufer außerhalb der Europäi-
schen Union, wenn der Betrag der Bestellung weniger 
als 500 EUR ohne Mehrwertsteuer beträgt. 
 
8.3. Lieferfristen für Prüfberichte. Lieferzeiten für 
Prüfberichte werden nur als Schätzung angegeben. 
Der Besteller hat keinen Anspruch auf Schadensersatz 
oder Pönale im Falle des Verzugs. Zwischenprüfbe-
richte oder Teilergebnisse können auf Wunsch des Be-
stellers vorläufig ausgestellt werden, jedoch erst das 
endgültige, unterschriebene Exemplar mit den Ergeb-
nissen ist maßgebend. 
 
8.4. Versendung von Testergebnissen. Die Berichte 
werden per E-Mail versandt und/oder sind auf einer 
speziellen Extranet-Seite verfügbar. Auf Wunsch des 
Käufers können sie gegen eine zusätzliche Gebühr von 
15 EUR pro Sendung auch per Post versandt werden. 
Die Berichte werden mit Hilfe einer LIMS-Software 
erstellt und durch eine elektronische Unterschrift be-
stätigt. Sie werden per E-Mail im PDF-Format ver-
sandt, wodurch die Integrität des Dokuments gewähr-
leistet ist. Die Berichte werden nur an den/die in den 
Vertragsunterlagen oder der Analyseanforderung ge-
nannten Adressaten versendet. Die Authentizität der 
E-Mail-Nachricht wird durch die E-Mail-Adresse des 
Absenders sichergestellt. ADM kann nicht für Identi-
tätsdiebstahl oder Veränderung der Dokumente nach 
Erhalt verantwortlich gemacht werden. 
 
8.5. Preise und Rechnungsstellung. Für die einge-
sandten Muster gelten die am Tag der Registrierung 
der Muster gültigen Tarife, mit Ausnahme eines von 
den Parteien akzeptierten Sondervertrags. ADM behält 
sich das Recht vor, vor der Fertigstellung von Dienst-
leistungen eine Vorauszahlung zu verlangen und den 
Preis für seine Dienstleistungen jederzeit zu aktualisie-
ren. Während der Produktion auf Wunsch des Käufers 
erbrachte oder unterbrochene Leistungen werden in 
Rechnung gestellt. Eine vom Besteller verlangte Wie-
deraufnahme der Leistungen wird ebenfalls in Rech-

nung gestellt. Die Zahlung erfolgt innerhalb von drei-
ßig (30) Tagen ab dem Datum der Ausstellung der 
Rechnung. 
 
8.6. Art der Dienstleistungen, Konservierung von 
Mustern. Die Daten, die der Käufer ADM für die Er-
bringung der Leistungen zur Verfügung stellt, bleiben 
in der Verantwortung des Käufers. Der Versand von 
Mustern erfolgt auf Gefahr des Käufers. Bei der Ent-
nahme einer Probe verpflichtet sich ADM, die notwen-
digen Maßnahmen zu ergreifen, um die normativen 
Anforderungen für eine Analyse im Sinne einer Mit-
telverpflichtung zu erfüllen. In Ermangelung von Hin-
weisen des Käufers wendet ADM die Analysemethode 
an, die es im Hinblick auf seine Untersuchungsres-
sourcen für am besten geeignet hält, ohne dass ADM 
für die Nichteinhaltung einer bestimmten Methode 
haftet. Wenn der Arbeitsaufwand oder die ihm zur 
Verfügung stehenden Mittel eine Durchführung in sei-
nen eigenen Räumlichkeiten nicht zulassen, kann 
ADM nach ordnungsgemäßer Unterrichtung des Käu-
fers, der seine schriftliche Zustimmung erteilen muss, 
die Analysen an ein Labor seiner Wahl untervergeben. 
ADM bewahrt Proben und Muster je nach ihrer Art, 
den behördlichen Anforderungen oder dem Qualitäts-
system von ADM unterschiedlich lange auf. Alle an-
deren Aufbewahrungsanforderungen, die vom Käufer 
vorgegeben und von ADM bestätigt werden, werden 
in Rechnung gestellt. Proben, die ADM zur Analyse 
vorgelegt werden, werden nicht zurückgeschickt. Auf 
außergewöhnlichen Wunsch des Käufers und nach Zu-
stimmung von ADM wird für die Rücksendung einer 
Probe eine zusätzliche Gebühr von 20 EUR ohne 
Mehrwertsteuer erhoben. Proben von instabilen oder 
verderblichen Materialien oder von Materialien, die 
besondere Einrichtungen zu ihrer Aufbewahrung er-
fordern, werden vernichtet, sobald die letzte Analyse 
durchgeführt worden ist. ADM haftet in keinem Fall 
für eine versehentliche Zerstörung der Proben. 
Der Käufer muss Proben mit CMR (karzinogen, muta-
gen oder reproduktionstoxisch), toxischen, schädli-
chen, ätzenden, reizenden, infektiösen oder anderen 
Gefahren melden, die die Gesundheit oder Sicherheit 
der Mitarbeiter von ADM beeinträchtigen oder nega-
tive Auswirkungen auf die Umwelt haben können. 
ADM kann jede Probe vernichten, bei der der Ver-
dacht besteht, dass sie eine Gefahr für seine Mitarbei-
ter darstellt, ohne dass ADM gegenüber dem Käufer 
haftet. ADM haftet gegenüber dem Käufer im Falle ei-
nes nachgewiesenen Unfalls eines Mitarbeiters, für 
den ein direkter Zusammenhang mit der eingesandten 
Probe hergestellt wird, ohne dass zuvor eine Informa-
tion über die Toxizität schriftlich vom Käufer übermit-
telt wurde. 
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ADM haftet nicht für spätere Entscheidungen, die der 
Käufer auf der Grundlage der Prüfberichte und/oder 
Leistungen trifft. 
 
8.7. Verwendung des Logos. Die gemeinsame Ver-
wendung des Logos der ADM-Tochtergesellschaften 
("Upscience" ) mit dem Cofrac-Akkreditierungszei-
chen unterliegt den folgenden Regeln: 
8.7.1. Die Reproduktion von Prüfberichten ist nur in 
ihrer vollständigen Form erlaubt. 
8.7.2. Das Akkreditierungszeichen darf nur in Kombi-
nation mit dem Logo der ADM-Tochtergesellschaften 
("Upscience" ) im gleichen Kasten und in kleineren 
Proportionen als das Logo der ADM-Tochtergesell-
schaften ("Upscience" ) wiedergegeben werden. 
8.7.3. Das Akkreditierungszeichen ist immer mit den 
folgenden Elementen wiederzugeben: Akkreditie-
rungsnummer und die Aussage "Umfang verfügbar 
unter www.cofrac.fr". 
8.7.4. Das Akkreditierungszeichen darf nicht auf Pro-
dukten oder Dienstleistungen reproduziert werden. 
8.7.5. Das Akkreditierungszeichen darf nicht in Brief-
bögen reproduziert werden. 
 
8.8. Vertraulichkeit. Die Protokolle und das Know-
how, die ADM für die Entwicklung und Umsetzung 
seiner Leistungen verwendet, sowie alle damit zusam-
menhängenden Unterlagen, bleiben sein alleiniges Ei-
gentum. Der Käufer darf sie daher nicht für andere 
Zwecke verwenden. Der Käufer hat keine gewerbli-
chen und geistigen Eigentumsrechte an solchen Proto-
kollen, Dokumenten und Know-how, die vom Käufer 
nicht an Dritte weitergegeben werden dürfen, gleich 
aus welchem Grund, es sei denn, ADM hat vorher 
schriftlich seine Zustimmung erteilt. 
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Abschnitt 9 - Verkäufe von Sojaöl und So-
jaschrot in der Republik Serbien 
 
Für den Verkauf und die Lieferung von Sojaöl und 
Sojaschrot (die "Waren") in der Republik Serbien 
gelten die folgenden besonderen Bedingungen. 
 
9.1. Gesamte Vereinbarung.  Um Zweifel aus-
zuschließen, stellen diese Allgemeinen Verkaufs- 
und Lieferbedingungen und jeder spezifische 
schriftliche Kaufvertrag eine einzige und vollstän-
dige Vereinbarung zwischen ADM und dem Käufer 
über den im schriftlichen Kaufvertrag geregelten 
Gegenstand (der "Vertrag") dar. 
 
9.2. Menge der Waren. Die Warenmenge wird 
beim Verladen der zum Transport bestimmten Wa-
ren nach dem Gewicht bestimmt, das auf einer von 
ADM am Lieferort ausgestellten Waage gemessen 
wird. 
 
9.3. Qualität der Waren. Unbeschadet des Ab-
schnitts 4 - Qualität, Gewicht, Probenahme der All-
gemeinen Geschäftsbedingungen in Teil 1 muss die 
Qualität der Waren der im Vertrag aufgeführten 
Produktqualitätsspezifikation entsprechen. 
 
9.4. Muster. ADM wird auf Verlangen des Käu-
fers bei jeder Lieferung drei Proben derselben Wa-
ren entnehmen. Von diesen drei Warenmustern 
wird ein Muster an ADM, ein Muster an den Käufer 
und ein drittes Muster von ADM für die Zwecke ei-
ner unabhängigen Analyse im Falle von Streitigkei-
ten aufbewahrt. 
 
9.5. Unabhängige Analyse. Im Falle von Diffe-
renzen zwischen den Laborergebnissen von ADM 
und dem Käufer bezüglich der strittigen Qualität der 
gelieferten Waren sind die Testergebnisse eines un-
abhängigen Labors endgültig und für beide Parteien 
verbindlich. Ein solches unabhängiges Labor wird 
in gegenseitigem Einvernehmen von ADM und 
dem Käufer festgelegt und schriftlich bestätigt. 
 
9.6. Lieferung. Unbeschadet des Abschnitts 2 - 
Bestellung und Lieferung und des Abschnitts 3 - 
Verladung und Verpackung der Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen in Teil 1 gelten die folgenden 
Bedingungen: 
 
Die Lieferung gilt als erfolgt, sobald die Waren in 
das Transportfahrzeug des Käufers verladen wor-
den sind. 
 

ADM liefert die Waren an den Käufer auf der 
Grundlage der vom Käufer erteilten Einzelbestel-
lungen. Bestellungen müssen vom Käufer spätes-
tens drei (3) Werktage vor dem voraussichtlichen 
Liefertag der Bestellung schriftlich (auch per E-
Mail) an ADM übermittelt werden. 
 
ADM hat das Recht, die Lieferung von Waren zu-
rückzuhalten, bis alle fälligen Zahlungen gemäß 
dem Vertrag geleistet wurden.  
 
Die folgenden Dokumente werden von ADM jeder 
Sendung beigefügt:  

1) Rechnung  
2) Lieferschein  
3) Qualitätszertifikat 
4) Non-GMO-Bericht  
5) Wiegezettel 

 
9.7. Bedingungen für Ersatzlieferungen. ADM 
wird nur dann gemäß Artikel 5.2. der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen in Teil 1 handeln, wenn der 
Käufer ADM innerhalb von fünfzehn (15) Tagen 
nach Entdeckung der Nichterfüllung schriftlich 
über seine Reklamation informiert und ADM die 
Möglichkeit gegeben hat, die nicht konformen Wa-
ren erneut zu prüfen. 
 
9.8. Sicherheiten. Als Sicherheit für die Zahlung 
des vereinbarten Preises stellt der Käufer ADM 3 
(drei) blanko beglaubigte, unterzeichnete, alleinste-
hende, registrierte Wechsel mit einer "No-Protest"-
Klausel aus, mit dem entsprechenden Indossament 
und einer Unterschriftsprobenkarte, so dass im 
Falle der Nichterfüllung der vertraglichen Ver-
pflichtungen der ausstehende Teil der Verpflich-
tung eingezogen werden kann. 
 
Die vorgenannten Wechsel gelten auch bei einem 
Wechsel der vertretungsberechtigten Personen, der 
Verfügungsberechtigten über Konten, bei Siegelän-
derungen, bei Statusänderungen sowie bei anderen 
wesentlichen Änderungen. 
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